
Niederschrift über die 
Öffentliche Sitzung des Gemeinderates 
der Gemeinde Berglen am 13.12.2016 

 

Anwesend: Bgm. Friedrich und 15 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 16 
Normalzahl: Bgm. Friedrich und 20 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 21 
Entschuldigt :  

 

 
Herr Gemeinderat Jochen Friz (ab TOP 6 
anwesend) 

 

 Frau Gemeinderätin Ute Aigner  

 Herr Gemeinderat Dieter Beck  

 Herr Gemeinderat Sascha Geck  

 Herr Gemeinderat Oliver Klenk  
 

Unentschuldigt :  
 

 

 

Außerdem anwesend: Gemeindeverwaltung: Frau Gudrun Boschatzke; Frau Regina Eh-
mann; Herr Attila Kisa; Herr Reiner Rabenstein; Herr Daniel Schreiber 
Presse, Zuhörer 

Schriftführer: Michaela Heidenwag 
  

 

 

Öffentlicher Teil 

 
1.1. Bekanntgaben  

- Termine der nächsten Sitzungen des Gemeinderats und seiner Aus-
schüsse 

   

    
Der Vorsitzende gibt die Termine der nächsten Sitzungen des Gemeinderats und seiner Aus-
schüsse bekannt: 
 

 Sitzung des Bau- und Umweltausschusses    07.02.2017 

 Sitzung des Gemeinderats      14.02.2017 

 Sitzung des Verwaltungs- und Finanzausschusses   04.07.2017   
 
Der Gemeinderat nimmt Kenntnis. 
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1.2. Bekanntgaben  

- Bekanntgabe der in nichtöffentlicher Sitzung am 15.11.2016 gefassten 
Beschlüsse 

   

    
Der Vorsitzende gibt bekannt, dass der Gemeinderat in seiner letzten nichtöffentlichen Sitzung 
am 15.11.2016 einstimmig beschlossen hat die Verwaltung zu ermächtigen, die Wohnung Nr. 3 
im Gebäude Johann-Sebastian-Bach-Straße 1 zu veräußern. Ferner wurde einstimmig be-
schlossen, ein Arbeitgeberdarlehen zu erlassen.  
 
Der Gemeinderat nimmt Kenntnis. 
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1.3. Bekanntgaben  

- Quartiersuche für Besuch Bürgermusik Gaschurn/Partenen anlässlich 
Weißbucher Festtage 

   

    
Bürgermeister Friedrich informiert das Gremium über den Besuch der Bürgermusik Ga-
schurn/Partenen anlässlich der Weißbucher Festtage. Unter Umständen werden auch Bürger-
meister Netzer und der Gemeinderat von Gaschurn die Gemeinde Berglen besuchen. Hierfür 
werden noch Übernachtungsmöglichkeiten gesucht.    
 
Der Gemeinderat nimmt hiervon Kenntnis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verteiler: 1 x Hauptamt 
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1.4. Bekanntgaben  

- Aktuelle Informationen über Partnergemeinde Käbschütztal 
   

    
Der Vorsitzende informiert den Gemeinderat mittels eines Zeitungsartikels über die Partnerge-
meinde Käbschütztal und deren finanzielle Probleme.   
 
Der Gemeinderat nimmt Kenntnis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verteiler: 1 x Hauptamt 
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1.5. Bekanntgaben  

- Verkauf ehemaliges Schulgebäude Hößlinswart 
   

    
Der Vorsitzende gibt bekannt, dass das ehemalige Schulgebäude in Hößlinswart zwischenzeit-
lich verkauft wurde. Der Kaufpreis ist bei der Gemeindekasse eingegangen.    
 
Der Gemeinderat nimmt Kenntnis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verteiler: 1 x Bauamt 
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1.6. Bekanntgaben  

- Statistik über geführte Touren der Naturparkführer im Jahr 2016 
   

    
Bürgermeister Friedrich informiert das Gremium über die Anzahl der geführten Wanderungen, 
die die beiden Naturparkführer des Schwäbisch-Fränkischen Walds, Herr Peter Elsäßer und 
Frau Tanja Uter, durchgeführt haben. Nach der Statistik wurden 32 Touren mit insgesamt 580 
Teilnehmern durchgeführt. An den zwölf Bergles-Touren haben insgesamt 245 Personen teilge-
nommen. Dieses bereichernde Angebot der geführten Wanderungen stößt auf positive Reso-
nanz.  
Der Vorsitzende dankt den beiden Naturparkführern.  
 
Der Gemeinderat nimmt Kenntnis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verteiler: 1 x Hauptamt 
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1.7. Bekanntgaben - Vergabe externer Reinigungsleistungen ab 01.01.2017    
    
Der Vorsitzende informiert, dass die Ausschreibung und die Vergabe der externen Reinigungs-
leistungen auf den Weg gebracht werden konnten. Ab 01.01.2017 werden die Reinigungsleis-
tungen in den ausgeschriebenen Liegenschaften von externen Firmen übernommen..  
 
Der Gemeinderat nimmt Kenntnis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verteiler: 1 x Kämmerei 
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1.8. Bekanntgaben  

- Traditionelle Weihnachtsveranstaltung in der Ortsmitte Oppelsbohm 
   

    
Der Vorsitzende weist auf die traditionelle Weihnachtsveranstaltung in der Ortsmitte von Op-
pelsbohm hin. Am 24.12.2016 ab ca. 16.00 Uhr werden unter Mitwirkung vom Musikverein 
Weißbuch e.V. und der Harmonie Oppelsbohm e.V. Weihnachtslieder angestimmt. Anschlie-
ßend erfolgt die Ansprache des Bürgermeisters. Die Kameradinnen und Kameraden der Freiwil-
ligen Feuerwehr Berglen übernehmen die Bewirtung.  
 
Der Gemeinderat nimmt Kenntnis. 
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1.9. Bekanntgaben  

- Neue Integrationsbeauftragte 
   

    
Der Vorsitzende gibt bekannt, dass es der Stadt Winnenden gelungen ist, bereits zum 1. De-
zember 2016 eine Nachfolgerin für Herrn Mißner zu gewinnen. 
 
Frau Dagmar Hofmann wird die Aufgaben der Integrationsbeauftragten für die Gemeinde Berg-
len übernehmen.  
 
Der Gemeinderat nimmt hiervon Kenntnis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verteiler: 1 x Ordnungsamt 
  1 x Personalamt 
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1.10. Bekanntgaben  

- Veräußerung Bauplatz Gewerbegebiet Erlenhof II. Bauabschnitt 
   

    
Der Vorsitzende gibt bekannt, dass die Veräußerung des letzten Bauplatzes im Gewerbegebiet 
Erlenhof II. Bauabschnitt am 14.12.2016 stattfinden wird. 
Mittelfristig werden bis zu 50 neue Arbeitsplätze durch Betriebsansiedlungen und –er 
weiterungen im Gebiet bestehen. 
 
Der Gemeinderat nimmt Kenntnis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verteiler: 1 x Bauamt 
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1.11. Bekanntgaben  

- Breitbandausbau "Gebiet Ost" 
   

    
Der Vorsitzende gibt bekannt, dass mit der Leerrohrverlegung im Gebiet “Ost” zwischenzeitlich 
begonnen wurde. Die Maßnahmen betreffen die Ortsteile Birkenweißbuch und Vorderweißbuch. 
Bis zum Ende des Jahres ist die innerörtliche Leerrohrverlegung in Birkenweißbuch geplant. 
Danach werden die Arbeiten in Vorderweißbuch durchgeführt, sodass mit der Fertigstellung vo-
raussichtlich im Sommer 2017 zu rechnen ist. Danach kann mit dem Breitbandausbau der SdT-
net begonnen werden. In den beiden Ortsteilen wären dann bis zu 100 MBit/s im Download ver-
fügbar.    
 
Der Gemeinderat nimmt Kenntnis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verteiler: 1 x Bauamt 
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2.1. Verschiedenes und Anfragen aus dem Gemeinderat  

- Verleihung des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland an 
Frau Christa Jooß 

   

    
Der Vorsitzende nimmt Bezug auf die Verleihung des Verdienstordens der Bundesrepublik 
Deutschland durch Bundespräsident Gauck an Frau Christa Jooß, die am 05.12.2016 stattge-
funden hat. Nachfolgend würdigt er die ehrenamtliche Tätigkeit von Frau Jooß in der Gemeinde 
Berglen. 
  
Gemeinderätin Jooß ist seit rund 17 Jahren im Gemeinderat der Gemeinde Berglen aktiv, seit 
2014 ist sie zudem dritte stv. Bürgermeisterin. Der Ausbau der Kinderbetreuung in Berglen wur-
de bereits im Jahre 2005/2006 auf den Weg gebracht. Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf 
und damit eine flexible Gestaltung des Betreuungsangebots am tatsächlichen Bedarf orientiert 
hatten hierbei immer Priorität. Zudem hat sie sich nach dem gravierenden Rückgang der Schü-
lerzahlen sehr für den Erhalt des Primär-/ und Sekundärbereichs der Nachbarschaftsschule und 
damit für die Stärkung des Schulstandortes in Oppelsbohm eingesetzt. Im Jahr 2008 konnte 
durch ihren Einsatz eine Informationsveranstaltung zum Thema „Berglen schaut hin, gemeinsam 
GEGEN RECHTS“ erfolgreich durchgeführt werden. Die Etablierung und der Ausbau der offenen 
Jugendarbeit und der Schulsozialarbeit in Berglen sind ebenfalls Themen, bei denen sie sich mit 
großem persönlichem Engagement einsetzt. Auch das Thema Ausbau der Seniorenarbeit ist ihr 
sehr wichtig. Auf ihre Initiative ist das Projekt „Essen auf Rädern“ zurückzuführen. Auch der 
Neubau der Sporthalle mit Mensa lag ihr sehr am Herzen, da dadurch der Schulbetrieb verbes-
sert und das Angebot, insbesondere im Ganztagesbereich, attraktiver gestaltet werden kann. 
Frau Jooß war außerdem am Aufbau des Netzwerks für Flüchtlinge maßgebend beteiligt.  
Sie zeichnet sich durch sehr großes Engagement im Gemeinderat und in der Öffentlichkeit aus. 
Die Sache und das Allgemeinwohl stehen für sie immer im Vordergrund.  
 
Bürgermeister Friedrich dankt Gemeinderätin Jooß mit einem Präsent der Gemeinde für das 
großartige Engagement und freut sich auf weiterhin gute Zusammenarbeit. 
 
Gemeinderätin Jooß betont, dass ihr wichtig ist herauszustellen, dass sie diese Auszeichnung 
stellvertretend für viele Personen angenommen hat, die diese Auszeichnung auch verdient hät-
ten, jedoch nicht vorgeschlagen wurden.  
  
Verteiler: 1 x Hauptamt 
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3. Bürgerfragestunde    
    
Von Seiten der Einwohner werden keine Anfragen gestellt.   
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4. Beschaffung von 100 Feuerwehrhelmen für die Mitglieder der Freiwilligen 

Feuerwehr Berglen 
 

   

    
Auf die Sitzungsvorlage 258/2016 und die Tischvorlage wird verwiesen. Die Vorlagen sind Be-
standteil des Protokolls. 
 
Der Vorsitzende betont, dass diese Investition als Zeichen der Anerkennung für das großartige 
ehrenamtliche Engagement der Feuerwehr vom Gemeinderat und der Gemeindeverwaltung  
gerne getätigt wird.   
 
Nachfolgend fasst der Gemeinderat den einstimmigen Beschluss: 
 
Der Gemeinderat beauftragt den wirtschaftlichsten Bieter, die Firma Wilhelm Barth GmbH 
& Co. KG mit der Lieferung von 100 Schutzhelmen für die Mitglieder der Freiwilligen Feu-
erwehr Berglen zu einer Gesamtsumme von 31.172,00 € zuzüglich 19% MwSt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verteiler: 1 x Ordnungsamt   
 



 
 

 

 
 

Beschaffung von 100 Feuerwehrhelmen für die Mitglieder der 
Freiwilligen Feuerwehr Berglen 

 
 

Die Verwaltung wurde in der Gemeinderatssitzung am 18. Oktober 2016 beauftragt, eine be-

schränkte Ausschreibung für die Beschaffung von 100 Feuerwehrhelmen für die Mitglieder der 

Freiwilligen Feuerwehr Berglen durchzuführen.  

 

Bis zum Ende der Angebotsfrist am 23. November 2016 sind bei der Gemeinde Berglen zwei 

Angebote von entsprechenden Fachfirmen eingegangen. Diese Angebote werden derzeit von 

der Verwaltung geprüft und ausgewertet.  

 

Ein entsprechender Vergabevorschlag soll dem Gremium als Tischvorlage bei der Gemeinde-

ratssitzung am 13. Dezember 2016 nachgereicht werden.  

  
  

 
B e s c h l u s s v o r s c h l a g : 

 
Siehe Tischvorlage zu diesem Tagesordnungspunkt. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Verteiler:   

 
1 x Ordnungsamt   
 

 

Vorlage für die Sitzung Sitzungsvorlage Az.: 
Gemeinderat SV/258/2016 131.1 

Datum der Sitzung Öffentlichkeitsstatus Beschlussart 
 

13.12.2016 öffentlich Entscheidung 
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5. Veräußerung des Schleppers Lindner GeoTRAC 103 

 
   

    
Zu diesem Tagesordnungspunkt liegt die Sitzungsvorlage 251/2016 vor. Die Vorlage ist Be-
standteil des Protokolls. 
 
Der Vorsitzende erläutert den Sachverhalt und ergänzt, dass die beiden John Deere Schlepper 
bereits seit letzter Woche im Einsatz sind und der alte Schlepper deshalb über das Online-Portal 
der Zoll-Auktion veräußert werden soll. Auch der Baggerlader CAT wurde über dieses Portal 
zum Preis von 40.100 € versteigert.  
 
Gemeinderat Haller erkundigt sich, ob beim Verkauf über das Online-Portal Gewährleistungs-/ 
oder Garantieansprüche auf die Gemeinde zukommen können.  
 
Kämmerer Schreiber informiert, dass die Fahrzeuge grundsätzlich nach dem Motto „gekauft wie 
gesehen“ veräußert werden.    
 
Der Gemeinderat fasst den einstimmigen Beschluss: 
 
Der Gemeinderat beschließt die Veräußerung des Schleppers Lindner GeoTRAC 103 über 
das Online-Portal www.zoll-auktion.de durchzuführen und das Fahrzeug höchstbietend zu 
veräußern. 
 
 
 
 
 
 
 
Verteiler: 1 x Bürgermeister 
  1 x Kämmerei 
  1 x Bauhof 
  1 x Technische Verwaltung   
 



 
 

 

 
 

Veräußerung des Schleppers Lindner GeoTRAC 103 
 
 
In der Sitzung des Gemeinderats am 10.05.2016 wurde die neue Fahrzeugkonzeption für den 
Bauhof der Gemeinde Berglen für die Jahre 2016 bis 2020 beschlossen. 
 
Diese beinhaltet auch die Neuanschaffung eines Schleppers als Ersatz für den reparaturanfälli-
gen und kostenintensiven, jetzt zu veräußernden Schlepper Lindner GeoTRAC 103. Der neue 
Schlepper der Marke John Deere ist seit wenigen Tagen im Bauhof der Gemeinde im Einsatz. 
 
Um auf dem Bauhof Platz zu schaffen, sollte der Lindner GeoTRAC 103 schnellstmöglich und 
gegen Höchstgebot über das Online-Portal www.zoll-auktion.de veräußert werden.  
   
  

 
B e s c h l u s s v o r s c h l a g : 

 
Der Gemeinderat beschließt die Veräußerung des Schleppers Lindner GeoTRAC 103 über 
das Online-Portal www.zoll-auktion.de durchzuführen und das Fahrzeug höchstbietend 
zu veräußern. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verteiler:   

 
1 x Bürgermeister 
1 x Kämmerei 
1 x Bauhof 
1 x Technische Verwaltung   
 

 

Vorlage für die Sitzung Sitzungsvorlage Az.: 
Gemeinderat SV/251/2016 771.41 

Datum der Sitzung Öffentlichkeitsstatus Beschlussart 
 

13.12.2016 öffentlich Entscheidung 
 
 



Niederschrift über die 
Öffentliche Sitzung des Gemeinderates 
der Gemeinde Berglen am 13.12.2016 

 

Anwesend: Bgm. Friedrich und 16 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 17 
Normalzahl: Bgm. Friedrich und 20 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 21 
Entschuldigt :  

 

 Frau Gemeinderätin Ute Aigner  

 Herr Gemeinderat Dieter Beck  

 Herr Gemeinderat Sascha Geck  

 Herr Gemeinderat Oliver Klenk  
 

Unentschuldigt :  
 
 

 

Außerdem anwesend: Gemeindeverwaltung: Frau Gudrun Boschatzke; Frau Regina Eh-
mann; Herr Attila Kisa; Herr Reiner Rabenstein; Herr Daniel Schreiber 
Presse, Zuhörer 

Schriftführer: Michaela Heidenwag 
  

 

 

 
6. Beschaffung von Fahrzeugen für den Bauhof - Vergabe PickUp 

 
   

    
Auf die Sitzungsvorlage 256/2016 wird verwiesen. Die Vorlage ist Bestandteil des Protokolls.  
 
Der Vorsitzende erläutert den Sachverhalt und weist darauf hin, dass dem Vergabebeschluss 
die vom Gemeinderat festgelegte Bewertungsmatrix zugrunde liegt.  
 
Gemeinderat Moser betont, dass das Lastenheft für den PickUp im Gemeinderat abgesegnet 
worden ist. Die Ausschreibung hat nun gezeigt, dass das neue Fahrzeug wesentlich teurer als 
das alte Fahrzeug ist. Es erscheint ihm deshalb wichtig, dass die Verwaltung im Amtsblatt Infor-
mationen zu dem neuen Fahrzeug veröffentlicht. Außerdem würde er einen „Tag der offenen 
Tür“ im Bauhof für sinnvoll erachten, um der Bevölkerung demonstrieren zu können, für welche 
Aufgaben die Fahrzeuge verwendet werden können. Mit der Fahrzeugbeschaffung auf der 
Grundlage der Fahrzeugkonzeption für den Bauhof ist die Gemeinde auf dem richtigen Weg.  
 
Protokollnotiz: Gemeinderat Friz nimmt ab 19.30 Uhr an der Sitzung teil.  
 
Der Vorsitzende weist darauf hin, dass der Bauhofleiter viele Aufgaben mit dem neuen Fahrzeug 
bewältigen kann. Er denkt hier insbesondere auch an Lastentransporte oder an die Entsorgung 
von Tierkadavern. Insgesamt ist man viel flexibler.  
Die Durchführung eines „Tag der offenen Tür“ im Bauhof könnte er sich im Rahmen des Berg-
les-Hock 2017 vorstellen. 
 
Abschließend weist der Vorsitzende auf einen Darstellungsfehler in der Sitzungsvorlage hin. Bei 
den Bewertungskriterien schlägt der Preis lediglich mit 35% zu Buche. Am eigentlichen Verga-
bevorschlag an die Firma Graf ändert sich jedoch nichts. Die Punktezahl beträgt bei der Firma 
Graf 350 Punkt, bei Angebot eins 300 Punkte, bei Angebot zwei 245 Punkte und bei Angebot 
drei 300 Punkte. 
 
Gemeinderat Schade empfand den Preis anfangs auch als sehr hoch. Er ist jedoch der Auffas-
sung, dass man eine gute Ausstattung benötigt um gute Arbeit leisten zu können und kann der 
Beschaffung des PickUp daher zustimmen.  
 
 



Der Gemeinderat fasst den einstimmigen Beschluss: 
 
Der Gemeinderat vergibt den Auftrag für die Lieferung eines Ford Rangers gemäß dem 
ausgeschriebenen Lastenheft an die Firma Graf, Winnenden; zum Preis von 33.031,38 € 
brutto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verteiler: 1 x Kämmerei 
  1 x Technische Verwaltung 
  1 x Bauhof  
 



 
 

 

 
 

Beschaffung von Fahrzeugen für den Bauhof - Vergabe PikUp 
 
 
Gemäß dem Gemeinderatsbeschluss vom 18.10.2016 wurde die beschränkte Ausschreibung 
für die Beschaffung eines PickUps als Ersatz für den Dacia Logan durchgeführt. Es wurden 
sieben Unternehmen von der Gemeinde zur Abgabe eines Angebots aufgefordert. 
 
Der Eröffnungstermin der Angebote war am 29.11.2016 um 11.00 Uhr im Rathaus Berglen. Es 
wurden fünf Angebote von drei Unternehmen abgegeben. 
 

1. Angebot 1, Ford Ranger  34.051,85 € 
2. Firma Graf, Ford Ranger  33.031,38 € 
3. Angebot 3 Mitsubishi L200 +  35.312,68 € 
4. Angebot 4 Mitsubishi L200 Basic 31.147,68 € 
5. Angebot 5 VW Amarok  25.229,52 € 

 
Die eingegangenen Angebote wurden von der Technischen Verwaltung und dem Bauhofleiter, 
Herrn Markus Albrecht, geprüft. Das Angebot 5 konnte nicht gewertet werden, da die Anforde-
rungen des Lastenheftes nicht erfüllt wurden. 
 
Es ergibt sich folgende Bewertung: 
 

Kriterien Preis technische 

Leistungsfähigkeit

Ergonomie Unterhaltungs-

kosten

Punktzahl

Bieter 40% 35% 15% 15%

3 4 4 3 365

2 4 4 2 310

1 3 3 4 250

4 2 2 4 320

Wertung Angebote Ausschreibung PickUp

Firma Graf Ford Ranger

Angebot 1

Angebot 3

Angebot 4  
 
Erläuterungen: 
 
Preis: 
Die Bewertung ergibt sich aus den Preisen. 
 
Technische Leistung: 
Das Angebot 5 (VW Amarok) fällt aus dem Raster, da das Fahrzeug die vorgegebenen 2,2 l 
Hubraum nicht erfüllt. Der Mitsubishi L 200 ist mit 2,4 l der stärkste Motor, hat aber in seiner 
Klasse keine Automatik verbaut, was von Nutzen wäre. Somit ist der Ford Ranger an erster 
Stelle. 
 
Ergonomie: 
Die Serienausstattung des Ford Rangers hebt sich von den anderen Anbietern ab (z.B. beheiz-
bare Frontscheibe (Winterdienst), Offroad Paket, etc.). 
 
Unterhaltungskosten: 
Die Firma Graf ist durch den kurzen Anfahrtsweg sowie die laufenden Wartungskosten am bes-
ten zu bewerten. 
 
 

Vorlage für die Sitzung Sitzungsvorlage Az.: 
Gemeinderat SV/256/2016 771.41 

Datum der Sitzung Öffentlichkeitsstatus Beschlussart 
 

13.12.2016 öffentlich Entscheidung 
 
 



  

 
B e s c h l u s s v o r s c h l a g : 

 
Der Gemeinderat vergibt den Auftrag für die Lieferung eines Ford Rangers gemäß dem 
ausgeschriebenen Lastenheft an die Firma Graf, Winnenden; zum Preis von 33.031,38 € 
brutto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verteiler:   

 
1 x Kämmerei 
1 x Technische Verwaltung 
1 x Bauhof  
 

 



Niederschrift über die 
Öffentliche Sitzung des Gemeinderates 
der Gemeinde Berglen am 13.12.2016 

 

Anwesend: Bgm. Friedrich und 16 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 17 
Normalzahl: Bgm. Friedrich und 20 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 21 
Entschuldigt :  

 

 Frau Gemeinderätin Ute Aigner  

 Herr Gemeinderat Dieter Beck  

 Herr Gemeinderat Sascha Geck  

 Herr Gemeinderat Oliver Klenk  
 

Unentschuldigt :  
 
 

 

Außerdem anwesend: Gemeindeverwaltung: Frau Gudrun Boschatzke; Frau Regina Eh-
mann; Herr Attila Kisa; Herr Reiner Rabenstein; Herr Daniel Schreiber 
Presse, Zuhörer 

Schriftführer: Michaela Heidenwag 
  

 

 

 
7. Essen auf Rädern - Sachstand und Ausblick 

 
   

    
Zu diesem Tagesordnungspunkt liegt die Sitzungsvorlage 259/2016 vor. Die Vorlage ist Be-
standteil des Protokolls. 
 
Der Vorsitzende erläutert den Sachverhalt und ergänzt, dass Herr Werner Frey, Geschäftsführer 
der Alexander-Stift Service GmbH, die Essensversorgung der Essensteilnehmer bis zum 
28.02.2017 zugesichert hat. Nach Fertigstellung der neuen Sporthalle mit Mensa kann das Es-
sen der Firma Damm Menüs GmbH dann an der neuen Mensa angeliefert werden.  
 
Der Vorsitzende führt zur Anfrage von Gemeinderätin Jooß bezüglich der rechtlichen Rahmen-
bedingungen aus, dass insbesondere die im Alexander-Stift eingebaute Küche die benötigte 
Essensanzahl nach den aktuellen Vorgaben nicht mehr leisten kann. Die personelle Entlastung 
der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter soll den Bewohnern des Alexander-Stifts zu Gute kommen. 
 
Der Gemeinderat nimmt Kenntnis.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verteiler: 1 x Bürgermeister 
  1 x Hauptamt 
  1 x Vorzimmer  
 



 
 

 

 
 

Essen auf Rädern - Sachstand und Ausblick 
 
Weniger einkaufen, nicht mehr kochen, sondern nur noch zur Haustüre gehen, wenn der Menü-
service klingelt: Das ist „Essen auf Rädern“. Für viele Seniorinnen und Senioren, aber auch für 
pflegende Angehörige ist „Essen auf Rädern“ eine ideale Unterstützung im Alltag und eine hilf-
reiche Dienstleistung. 
 
Zielgruppe dieses Service sind Menschen, die vorübergehend oder längerfristig nicht selbst 
kochen können. Dabei gehen die Anbieter auf besondere Ernährungsformen ein und führen 
z.B. auch Schonkost, laktosefreie Ernährung oder Mahlzeiten für Diabetiker in ihrem Angebot.  
 
Seit Januar 2007 läuft das Projekt der Gemeinde Berglen „Täglich, pünktlich und frisch ein Me-
nü auf Ihren Tisch“. Allen interessierten Seniorinnen und Senioren wird täglich bzw. nach Be-
stellung ein frisch zubereitetes Menü nach Hause geliefert. Die Zubereitung des Menüs erfolgt 
seither im Alexander-Stift in Berglen und wird von ehrenamtlich tätigen Helferinnen und Helfern 
in wärmebeständigem Geschirr ausgeliefert. 
 
Das Alexander-Stift wird aufgrund geänderter rechtlicher Rahmenbedingungen ab Anfang 2017 
die Zubereitung der Essen nicht mehr übernehmen. Um das Angebot weiterhin bestehen zu 
lassen, wurde von Seiten der Gemeindeverwaltung nach einer Alternative gesucht. 
 
Ab Anfang 2017 wird deshalb die Zubereitung der Essen durch die Damm Menüs GmbH erfol-
gen, die sich bereits seit vielen Jahren im Bereich der KiTas und Schulen bewährt hat. Die Zu-
stellung erfolgt weiterhin durch unsere ehrenamtlichen Fahrer von Montag bis Sonntag. Es kann 
nach wie vor zwischen mehreren Menüs gewählt werden. Die Warteliste für Teilnehmer entfällt, 
da unbegrenzt Essen bestellt werden können. Eine geringfügige Preiserhöhung i.H.v. 0,50 € je 
Menü infolge des Anbieterwechsels ist vorgesehen, selbstverständlich können auch inflations-
bedingte Anpassungen zukünftig ebenfalls nicht ausgeschlossen werden.  
 
Das Projekt „Essen auf Rädern“ ist aus Sicht der Verwaltung eine sehr gute Idee und steigert 
die Qualität des Lebens im Alter in unserer Gemeinde erheblich – nicht nur für hilfsbedürftige 
Seniorinnen und Senioren, sondern auch für alleinlebende Menschen. Die steigende Nachfrage 
untermauert dies nachdrücklich.  
  
  

 
B e s c h l u s s v o r s c h l a g : 

 
Der Gemeinderat nimmt Kenntnis.   
 
 
Verteiler:   

 
1 x Bürgermeister 
1 x Hauptamt 
1 x Vorzimmer  
 

 

Vorlage für die Sitzung Sitzungsvorlage Az.: 
Gemeinderat SV/259/2016  

Datum der Sitzung Öffentlichkeitsstatus Beschlussart 
 

13.12.2016 öffentlich Kenntnisnahme 
 
 



Niederschrift über die 
Öffentliche Sitzung des Gemeinderates 
der Gemeinde Berglen am 13.12.2016 

 

Anwesend: Bgm. Friedrich und 16 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 17 
Normalzahl: Bgm. Friedrich und 20 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 21 
Entschuldigt :  

 

 Frau Gemeinderätin Ute Aigner  

 Herr Gemeinderat Dieter Beck  

 Herr Gemeinderat Sascha Geck  

 Herr Gemeinderat Oliver Klenk  
 

Unentschuldigt :  
 
 

 

Außerdem anwesend: Gemeindeverwaltung: Frau Gudrun Boschatzke; Frau Regina Eh-
mann; Herr Attila Kisa; Herr Reiner Rabenstein; Herr Daniel Schreiber 
Presse, Zuhörer 

Schriftführer: Michaela Heidenwag 
  

 

 

 
8. Fortschreibung des genehmigten gemeinsamen Flächennutzungsplans 

2000 - 2015 des Gemeindeverwaltungsverbandes Winnenden und der Ge-
meinde Berglen in Teilbereichen 
- Aufstellungsbeschluss für die 11. Flächennutzungsplanänderung - 
(Wohnbaufläche "Hanfäcker 2" und Gemeinbedarfsfläche "Kindertages-
einrichtung Rettersburg" in Berglen-Rettersburg) 
 

   

    
Auf die Sitzungsvorlage 232/2016 wird verwiesen. Die Vorlage ist Bestandteil des Protokolls. 
 
Einleitend weist der Vorsitzende darauf hin, dass die Gemeinde Berglen nach wie vor in der Si-
tuation ist, dass eine sehr große Nachfrage nach Wohnbauplätzen vorliegt. Aus diesem Grund 
soll das Gebiet “Hanfäcker” entwickelt werden. Der Bebauungsplan soll im Parallelverfahren mit 
der Änderung des Flächennutzungsplans aufgestellt werden.  
 
Bauamtsleiter Rabenstein ergänzt, dass es in dem großen Wohngebiet „Hanfäcker“ mit ca. 3 ha 
Fläche möglich sein wird, unterschiedliche Gebäudetypen und Wohnformen anbieten zu können. 
So sind neben Einfamilienwohnhäusern und Doppelhäusern auch kleine Mehrfamilienhäuser 
geplant. Die Gemeinde hat frühzeitig mit dem Regierungspräsidium Stuttgart und dem Verband 
Region Stuttgart sehr konstruktive Gespräche bezüglich der Flächenausweisung in Rettersburg 
geführt.  
 
Geplant ist, den städtebaulichen Entwurf in der Sitzung des Bau- und Umweltausschusses am 
07.02.2017 vorzustellen. In der Sitzung des Gemeinderats am 07.03.2017 wird das Bebauungs-
planverfahren dann formell eingeleitet.  
 
Gemeinderätin Jooß unterstützt die Fortschreibung des Flächennutzungsplans in der vorge-
schlagenen Form. Die SPD-Fraktion hält es für erstrebenswert mehr Wohnraum insbesondere 
auch für ältere Menschen und Mietwohnungsbau zu schaffen. Sicher wird es auch kritische 
Stimmen geben, die der Schaffung von Wohnraum die Versiegelung der Flächen gegenüberstel-
len.  
 
Der Vorsitzende ergänzt, dass im Entwurf bereits erste Lärmschutzmaßnahmen vorgesehen 
sind, die auch den Zwölfbeetweg und den oberen Bereich der Straße „Im Gaiern“ betreffen.  
 



Auf Anfrage von Gemeinderat Frey teilt der Vorsitzende mit, dass die herausgenommenen Flä-
chen bei der Teilfortschreibung für das Gebiet Berglen grundsätzlich wieder aufgenommen wer-
den können. Dies wird aber ganz entscheidend davon abhängen, mit welchem Wohnbauflä-
chenkontingent die Gemeinde künftig planen kann. Ziel der Gemeinde ist es daher, bei der 
nächsten Fortschreibung im Regionalplan die Raumkategorie ländlicher Raum zu verlassen und 
dem Verdichtungsraum anzugehören. Dann können mehr Flächen für die Wohnbebauung aus-
gewiesen werden.   
 
Nachfolgend fasst der Gemeinderat den einstimmigen Beschluss: 
 
1. Das Verfahren zur 11. Änderung des am 29.05.2006 genehmigten gemeinsamen Flä-

chennutzungsplans 2000 - 2015 des Gemeindeverwaltungsverbands Winnenden und 
der Gemeinde Berglen wird eingeleitet. 

 
2. In den am 29.05.2006 genehmigten gemeinsamen Flächennutzungsplan 2000 - 2015 

des Gemeindeverwaltungsverbands Winnenden und der Gemeinde Berglen werden 
die folgende neuen Darstellungen aufgenommen: 

 
- Wohnbaufläche „Hanfäcker 2“ in Berglen-Rettersburg (2,1 ha) 
- Gemeinbedarfsfläche „Kindertageseinrichtung Rettersburg“ in Berglen-Rettersburg 

(0,2 ha) 
 
Aus dem am 29.05.2006 genehmigten gemeinsamen Flächennutzungsplan 2000 -2015 
des Gemeindeverwaltungsverbands Winnenden und der Gemeinde Berglen werden 
die folgenden Darstellungen herausgenommen und als Fläche für die Landwirtschaft 
(Bestand) dargestellt: 
 
- Wohnbaufläche „Hanfäcker 1“ in Berglen-Rettersburg (0,2 ha) 
- Wohnbaufläche „Schillenberg II“ in Berglen-Erlenhof (0,8 ha) 
- Wohnbaufläche „Tauernstraße-Süd“ in Berglen-Streich (0,4 ha) 
- Wohnbaufläche „Karlstraße“ in Berglen-Ödernhardt (0,1 ha) 
 

3. Maßgebend ist der Abgrenzungsplan, gefertigt vom Stadtentwicklungsamt der 
 Stadt Winnenden vom 07.10.2016 im Maßstab 1 : 5.000.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verteiler: 1 x GVV Winnenden 
  1 x FNP-Ordner 11. Änderung   
 



 
 

 

 
 

Fortschreibung des genehmigten gemeinsamen 
Flächennutzungsplans 2000 - 2015 des 

Gemeindeverwaltungsverbandes Winnenden und der Gemeinde 
Berglen in Teilbereichen 

- Aufstellungsbeschluss für die 11. Flächennutzungsplanänderung - 
(Wohnbaufläche "Hanfäcker 2" und Gemeinbedarfsfläche 

"Kindertageseinrichtung Rettersburg" in Berglen-Rettersburg) 
 
 

Darstellung im Flächennutzungsplan 

 

Der gemeinsame Flächennutzungsplan 2000 - 2015 des Gemeindeverwaltungsverbands Win-

nenden und der Gemeinde Berglen wurde mit Erlass des Regierungspräsidiums Stuttgart vom 

29.05.2006 genehmigt. Er ist mit der Bekanntmachung der Genehmigung am 06.07.2006 wirk-

sam geworden. Im Gebiet des Teilverwaltungsraumes Berglen hat sich inzwischen der o.g. Än-

derungsbedarf ergeben. Dieser wird wie folgt begründet: 

 

In Berglen-Rettersburg soll das Gebiet "Hanfäcker" entwickelt werden. Im Gebiet des Teilver-

waltungsraumes Berglen des gemeinsamen Flächennutzungsplans 2000 - 2015 des Gemein-

deverwaltungsverbands Winnenden und der Gemeinde Berglen soll eine Wohnbaufläche (Pla-

nung), entsprechend dem städtebaulichen Vorentwurf der Architektenpartnerschaft Stuttgart 

GbR (ARP) aus Stuttgart vom 22.09.2016 (Anlage 5), dargestellt werden. Dabei soll ein Tausch 

zwischen den o.g. bisher im FNP dargestellten Wohnbauflächen (Planung) und der nun geplan-

ten Wohnbaufläche „Hanfäcker“ vorgenommen werden. Nach diesem Tausch besteht noch eine 

Differenz zwischen der entsprechend dem städtebaulichen Vorentwurf erforderlichen Flächen-

größe für die neue Darstellung Wohnbaufläche „Hanfäcker 2“ in Berglen-Rettersburg und der 

zur Streichung aus dem FNP vorgesehenen Gesamtfläche in Höhe von ca. 0,6 ha. Aufgrund 

des nicht flächenneutralen Flächentausches ist der zusätzliche Wohnbauflächenbedarf beson-

ders zu begründen. 

 

Bedarfsermittlung des relativen Wohnbauflächenbedarfs nach der  lausibilitäts rüfung 

des Landes Baden-Württemberg 

 

Die Bedarfsermittlung für den absoluten Wohnbauflächenbedarf erfolgt gemäß den  Hinweisen 

für die Plausibilitätsprüfung der Bauflächennachweise im Rahmen des Genehmigungsverfah-

rens nach § 6 BauGB und nach § 10 Abs. 2 des Baugesetzbuchs" vom 23.05.2013, wie vom 

Vorlage für die Sitzung Sitzungsvorlage Az.: 
Gemeinderat SV/232/2016 621.31 

Datum der Sitzung Öffentlichkeitsstatus Beschlussart 
 

13.12.2016 öffentlich Entscheidung 
 
 



Land Baden-Württemberg vorgegeben. 

 

Die Kommunen können Bauflächen in einem Umfang ausweisen, der ihrem voraussichtlichen 

Bedarf entspricht (§ 5 Abs. 1 des Baugesetzbuchs). Sie sollen dabei aber mit Grund und Boden 

sparsam umgehen, der Innenentwicklung durch Wiedernutzbarmachung von Flächen und 

Nachverdichtung den Vorrang vor zusätzlicher Inanspruchnahme von Flächen geben und die 

Bodenversieglung begrenzen (§ 1a des Baugesetzbuchs). Für die Plausibilität des Planungsan-

satzes zum Wohnbauflächenbedarf kommt es deshalb insbesondere auf die Nachvollziehbar-

keit des von der Kommune ermittelten Bedarfs aus der Bevölkerungsentwicklung (ggf. prognos-

tizierter Bevölkerungszuwachs, Wanderungsgewinne) und der Entwicklung der Belegungsdichte 

(EW/WE, Wohnfläche/EW) sowie auf die Nachvollziehbarkeit des Flächenneubedarfs (nach 

Berücksichtigung vorhandener Flächenpotenziale im Gemeindegebiet und angemessener Brut-

towohndichtewerte) an. Örtliche und regional bedingte Besonderheiten, die ggf. zu besonderem 

Bedarf oder auch minderem Bedarf führen können, sowie ggf. regionalplanerische Vorgaben 

zur Wohnbauflächenentwicklung sind mit in die Bewertung einzubeziehen. 

 

In der Anlage 6 ist in der Tabelle der relative zusätzliche Wohnbauflächenbedarf zum Zieljahr 

2031 für die Gemeinde Berglen dargestellt. Im Ergebnis hat Berglen einen negativen relativen 

Bedarf an Wohnbauflächen in Höhe von 2,62 ha. 

 

Die Berechnung des relativen zusätzlichen Flächenbedarfs an Wohnbauflächen nach der Plau-

sibilitätsprüfung der Bauflächenbedarfsnachweise gibt aus Sicht der Gemeindeverwaltung Berg-

len allerdings nicht die tatsächliche Lage für die Gemeinde Berglen wieder. Der Bedarf soll da-

her auf die nachfolgend beschriebenen örtlichen Besonderheiten in Berglen gestützt werden. 

 

Ermittlung des Wohnbauflächenbedarfs insgesamt nach dem Orientierungswert des Re-

gionalplans für Gemeinden beschränkt auf Eigenentwicklung 

 

Der Regionalplan wurde von der Regionalversammlung am 22.07.2009 als Satzung beschlos-

sen und ist durch die Bekanntmachung am 12.11.2010 rechtsverbindlich geworden. Die Ge-

meinde Berglen befindet sich gemäß der Strukturkarte des Verbands Region Stuttgart, die auf 

Basis des Landesentwicklungsplans 2002 Baden-Württemberg (LEP 2002) beruht, in der 

Raumkategorie ländlicherer Raum im engeren Sinne. Die Gemeinde Berglen ist als Gemeinde 

beschränkt auf Eigenentwicklung festgelegt und liegt in abgesetzter Lage in den Berglen inner-

halb eines zusammenhängenden, topografisch bewegten, der Erholung dienendem Natur und 

Landschaftsraums und hat keinen Anschluss an den Schienenpersonenverkehr. 

 

Gemäß der landesplanerisch angestrebten Ausrichtung der Siedlungsentwicklung an geeigne-



ten und infrastrukturell besonders ausgestatten Standorten werden regionalplanerisch Sied-

lungsbereiche bestimmt. In den Gemeinden beschränkt auf Eigenentwicklung gründet sich die 

Ermittlung des Wohnbauflächenbedarfs auf die prognostizierte natürliche Bevölkerungsentwick-

lung, den Ersatzbedarf für abgängigen Wohnraum sowie den Erweiterungsbedarf aufgrund so-

ziodemografischer Veränderungen und verbesserten Wohn- bzw. Wohnumfeldverhältnissen. 

Insgesamt wird in Gemeinden beschränkt auf Eigenentwicklung nach Plansatz 2.4.0.5 (Ziel) 

und Plansatz 2.4.2 (Ziel) als Orientierungswert ein Zuwachs von 1 % der Wohneinheiten (WE) 

je fünf Jahre oder 0,2 % je Jahr zugrunde gelegt. Bei der Ermittlung des Bedarfs sind neben 

diesen Orientierungswerten auch die Vorgaben und Hinweise der Obersten Landesplanungs-

behörde mit einzubeziehen. 

 

In der Anlage 7 ist in der Tabelle der Wohnbauflächenbedarf insgesamt zum Zieljahr 2031 für 

die Gemeinde Berglen dargestellt. Im Ergebnis hat Berglen nach dem Plansatz 2.4.0.5 (Ziel) 

und Plansatz 2.4.2 (Ziel) bis zum Zieljahr 2031 einen Bedarf an Wohnbauflächen insgesamt in 

Höhe von 3,6 ha. Dieser Orientierungswert gibt der Gemeinde Berglen einen Anhaltspunkt, wie 

hoch ihr relativer Wohnbauflächenbedarf insgesamt für die nächsten 15 Jahre bis zum Zieljahr 

2031 insgesamt ist. Der relative Wohnbauflächenbedarf insgesamt ist nachfolgend den verfüg-

baren Flächenpotenzialen sowie den in Bauleitplänen ausgewiesenen Flächenreserven gegen-

überzustellen. Diese Potenziale sind in einer Gesamt-Bauflächenbilanz darzustellen und bei der 

Ermittlung des Wohn- und Gewerbebauflächenbedarfs zu berücksichtigen. 

 

Begründung eines besonderen Wohnbauflächenbedarfs in der Gemeinde Berglen 

 

Die Gemeinde Berglen wird im Regionalplan für die Region Stuttgart 2009 als Gemeinde be-

schränkt auf Eigenentwicklung dargestellt. Durch die Lage im ländlichen Siedlungsraum ent-

steht rechnerisch ein geringerer Wohnbauflächenbedarf, als den Flächenausweisungen im FNP 

entspricht. In der täglichen Praxis ist jedoch aus Sicht der Gemeindeverwaltung Berglen eine 

deutliche Nachfrage in Bezug auf Baugrundstücke und Wohnungen durch die Bürgerinnen und 

Bürger sowie die bislang außerhalb der Gemeinde lebenden Familienangehörigen festzustellen. 

Die Ursachen für diese Entwicklung sind zum einen die günstigen Finanzierungsbedingungen 

am Kapitalmarkt. Immobilienkäufern werden heute historisch niedrigere Konditionen für die Auf-

nahme von Hypothekendarlehen angeboten. Zum anderen sorgt das anhaltend niedrige Zins-

umfeld aber auch dafür, dass mit klassischen, sicheren Sparanlagen derzeit kein nennenswer-

ter Vermögensbau und eine adäquate Altersvorsorge mehr möglich ist. Die Flucht in Sachwerte 

und der Wunsch von den eigenen vier Wänden sorgen für weiteren Druck auf den Immobilien-

markt. 

 

Dem festgelegten Status als Gemeinde im ländlich geprägten Siedlungsraum steht aus Sicht 



der Gemeindeverwaltung Berglen die Tatsache der kurzen Wege zu den Mittelzentren Schorn-

dorf und Winnenden sowie in die Landeshauptstadt Stuttgart entgegen. 

 

Bei den jüngsten Wohnbauflächenentwicklungen wurden die angebotenen Baugrundstücke 

zügig und vollständig abverkauft. Da die Gemeinde Berglen bei Baulandentwicklungen grund-

sätzlich Eigentümerin der Grundstücke ist, wird im Kaufvertrag mittels einer Bauverpflichtung 

(innerhalb von vier Jahren) eine zeitnahe Bebauung gewährleistet. Die Nachfrage übersteigt 

bereits seit längerem das Angebot an baureifen Grundstücken. Aktuell liegen bereits 20 Anfra-

gen für ein Grundstück im geplanten Baugebiet vor. Darüber hinaus besteht noch ein Nachfra-

geüberhang von weiteren 20 Bewerbern, die bei der Bauplatzvergabe im Baugebiet „Stöcken-

häule 2“ in Stöckenhof kein Grundstück erhalten haben. Die Bauplatzbewerberliste der Ge-

meinde Berglen umfasst zudem 13 Vormerkungen. 

 

Im Gegensatz zu Neubaugebieten befinden sich vorhandene Baugrundstücke im Innenbereich 

ausschließlich im Privatbesitz. Nach Erhebungen der Gemeinde Berglen besteht hier vor dem 

Hintergrund der geldpolitischen Lage keine Verkaufsbereitschaft. 

 

Seit längerem ist eine verstärkte Rückkehr jüngerer, in der Gemeinde geborener Menschen 

nach Ausbildung oder Studium festzustellen. Die Gemeinde Berglen ist aufgrund der noch mo-

derarten Grundstückspreise im Vergleich zu den Umlandgemeinden und ihrer guten Lage in-

nerhalb der Metropolregion Stuttgart, unweit der Großen Kreisstädte Winnenden und Schorn-

dorf, für diese Personen ein gefragter Wohnort in der Nähe ihrer Familien. Ältere Menschen, die 

ihre zu großen Einfamilienhäuser aufgeben wollen oder kleinere Haushalte, finden in der Ge-

meinde Berglen zudem kaum bedarfsgerechte Wohnungsangebote. 

 

Die Gemeinde Berglen hat in den letzten Jahren verstärkt verschiedene Flächen im bebauten 

Ortsbereich (Innenentwicklung) entwickelt. Mittlerweile stehen der Gemeinde keine nennens-

werten Flächenpotenziale in den bebauten Ortslagen mehr zur Verfügung. Die Gemeinde Berg-

len führt hierzu ein Baulückenkataster, dass kontinuierlich fortgeschrieben wird. In den 21 Orts-

teilen und Weilern der Gemeinde Berglen sind gerade einmal noch 27 Grundstücke unbebaut, 

die sich allerdings ausschließlich im privaten Eigentum befinden. Die Gemeinde nimmt in re-

gelmäßigen Abständen mit den Eigentümern Kontakt auf, um die bauliche Entwicklung dieser 

Flächen zu erreichen. 

 

Die hohe Nachfrage nach Wohnraum soll in der Gemeinde Berglen jedoch nicht nur durch die 

Ausweisung weiterer Siedlungsflächen im Außenbereich bedient werden. Zur Vermeidung von 

Wohnungsleerstand und zur Reaktivierung ungenutzter Immobilien wurde die kommunale Ver-

mietungs- und Verkaufsbörse von der Gemeinde im Jahr 2014 ins Leben gerufen. Auf der In-



ternetseite der Gemeinde können sowohl Vermieter, als auch Verkäufer ihre Immobilien und 

Grundstücke anbieten. Alle Eigentümer entsprechender Gebäude und Bauflächen wurden 

schriftlich auf dieses kostenlose Angebot der Gemeinde Berglen hingewiesen. Diese Aktion 

wird regelmäßig im Amtsblatt beworben und trägt nach Ansicht der Gemeinde Berglen dem 

Grundsatz „Innenentwicklung vor Außenentwicklung  ebenfalls Rechnung. 

 

Bebauungs lan und städtebaulicher Entwurf „Hanfäcker“ 

 

Der Bebauungsplan „Hanfäcker“ in Berglen-Rettersburg soll gleichzeitig mit der Änderung des 

Flächennutzungsplans im Parallelverfahren nach § 8 Abs. 3 des Baugesetzbuchs aufgestellt 

werden. Das Gebiet „Hanfäcker  liegt nördlich des Teilorts Rettersburg. 

 

Das neue Wohngebiet gliedert sich in ein nördliches und südliches, separat erschlossenes Bau-

feld. Innerhalb der Baufelder wird eine Mischung aus unterschiedlichen Wohnformen (freiste-

hende Einfamilienhäuser, Doppelhäuser, Mehrfamilienhäuser) angeboten, sodass Wohnraum 

für unterschiedliche Bedürfnisse und Wünsche, insbesondere auch für Familien und Senioren, 

entstehen kann. Die Geschossigkeit variiert je nach Wohnform und Lage im Gebiet zwischen 

zwei und drei Vollgeschossen. Eine Kindertageseinrichtung am Gebietseingang mit vorgelager-

tem Quartiersplatz bildet den Gebietsmittelpunkt und trägt zur Gebietsidentität bei. 

 

Der Standort der geplanten Wohnbaufläche „Hanfäcker“ besitzt günstige Rahmenbedingungen 

für die Entwicklung eines neuen Wohngebietes. Mit der K 1915 im Westen des Plangebietes ist 

ein leistungsfähiger Verkehrsanschluss vorhanden. Durch einen neuen Kreisverkehr können die 

vorhandenen Verkehrsbezüge und die neue Gebietszufahrt, einschließlich des Fuß-/ Radver-

kehrs, sicher und übersichtlich in ein Gesamtkonzept integriert werden. Neben einem gestalte-

ten nördlichen Ortseingang von Rettersburg wird durch den Kreisel eine Geschwindigkeitsredu-

zierung auf der Kreisstraße erreicht. Mit dem Neubaugebiet entsteht ein neuer nördlicher Orts-

rand von Rettersburg. Hierbei kann die bisher isoliert liegende „Splittersiedlung“ am Zwölfbeet-

weg in den Ortsbereich integriert werden. Die größere, zusammenhängende Baufläche in güns-

tiger topografischer Lage ermöglicht neben einer wirtschaftlichen Erschließung die Planung ei-

ner ins Gebiet integrierten Kindertageseinrichtung. Daneben kann eine Mischung unterschiedli-

cher Wohn- und Eigentumsformen, vom freistehenden Einfamilienhaus bis zur seniorengerech-

ten Mietwohnung im Mehrfamilienhaus, angeboten werden. 

 

Die äußere Erschließung erfolgt über die Kelterstraße (K 1915) und soll durch die Herstellung 

eines Kreisverkehrsplatzes erfolgen. Ausgehend vom geplanten Kreisverkehr an der K 1915 

erfolgt die Zufahrt an zentraler Stelle ins Gebiet. Die innere Erschließung für den nördlichen und 

südlichen Bauabschnitt erfolgt ohne Sackgassen über Straßenschleifen. Neben einer guten 



Orientierung ist somit eine problemlose Ver- und Entsorgung gewährleistet. 

 

Die bestehenden Anliegerstraßen im Norden (Zwölfbeetweg) und Süden (Hanfackerweg/ Hof-

wiesenstraße) werden nicht für die Erschließung des Neubaugebietes herangezogen, sodass 

hier keine Mehrbelastung durch Fremdverkehr erfolgt. Im Zuge der Planung für den Kreisel 

werden Lärmschutzmaßnahmen für Bestand und Neubau geprüft. 

 

Die bestehenden Fuß-/Radwegeverbindungen werden in ein Gesamtkonzept integriert. Durch 

das Neubaugebiet entsteht eine neue Fuß-/Radwegeverbindung zwischen dem Ortskern Ret-

tersburg und der Verbindung entlang der K 1915 bzw. ein Lückenschluss zwischen den Teilor-

ten Öschelbronn und Rettersburg. 

 

Das Plangebiet ist im gültigen Flächennutzungsplan gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 des Baugesetz-

buchs i. V. m. § 1 Abs. 1 Nr. 1 der Baunutzungsverordnung als Wohnbaufläche (Planung) und 

gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 9 a) des Baugesetzbuchs als Fläche für die Landwirtschaft (Bestand) 

dargestellt. 

 

Wegen der beschriebenen Differenz bei der neuen Darstellung Wohnbaufläche „Hanfäcker“ in 

Berglen-Rettersburg im gemeinsamen Flächennutzungsplan 2000-2015 des Gemeindeverwal-

tungsverbandes Winnenden und der Gemeinde Berglen in Höhe von ca. 0,6 ha hat die Ge-

meinde Berglen frühzeitig Gespräche mit dem Regierungspräsidium Stuttgart und dem Verband 

Region Stuttgart geführt. Beide Träger öffentlicher Belange haben aufgrund der vorgenannten 

sehr günstigen Rahmenbedingungen, insbesondere aufgrund der verdichteten Bebauung, ihr 

Einverständnis signalisiert. 

 

 

Landschaftsschutzgebiet 

 

Das verordnete Landschaftsschutzgebiet 1.19.008 - Buchenbach-, Brunnbächle-, Steinach- und 

Zipfelbachtal mit angrenzenden Hängen sowie Bürger Höhe ragt in die Abgrenzung der 11. Än-

derung des gemeinsamen Flächennutzungsplans 2000 - 2015 (FNP) des Gemeindeverwal-

tungsverbands Winnenden und der Gemeinde Berglen hinein. Landschaftsschutzgebiete sind 

rechtsverbindlich festgesetzte Gebiete, in denen nach § 26 Abs. 1 Bundesnaturschutzgesetzt 

(BNatSchG) ein besonderer Schutz von Natur und Landschaft zur Erhaltung, Entwicklung oder 

Wiederherstellung der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes oder der Rege-

nerationsfähigkeit und nachhaltigen Nutzungsfähigkeit der Naturgüter wegen der Vielfalt, Ei-

genart und Schönheit oder der besonderen kulturhistorischen Bedeutung der Landschaft oder 

wegen ihrer besonderen Bedeutung für die Erholung erforderlich ist. Von den Geboten und 



Verboten des Bundesnaturschutzgesetzt (BNatSchG), in einer Rechtsverordnung auf Grund 

des § 57 Bundesnaturschutzgesetzt (BNatSchG) sowie nach dem Naturschutzrecht der Länder 

kann auf Antrag Befreiung gewährt werden, wenn dies aus Gründen des überwiegenden öffent-

lichen Interesses, einschließlich solcher sozialer und wirtschaftlicher Art, notwendig ist oder die 

Durchführung der Vorschriften im Einzelfall zu einer unzumutbaren Belastung führen würde und 

die Abweichung mit den Belangen von Naturschutz und Landschaftspflege vereinbar ist. Die 

Gemeinde Berglen hat bereits Gespräche mit dem Landratsamt Rems-Murr-Kreis zur Klärung 

der Voraussetzungen für eine Befreiung von der Landschaftsschutzverordnung geführt. Nach 

Abstimmung mit dem Landratsamt Rems-Murr kann aufgrund der geringen Flächengröße des 

Eingriffes und des besonderen öffentlichen Interesses an der Schaffung von Wohnraum eine 

Befreiung in Aussicht gestellt werden. Eine entsprechende Antragstellung wird vorbereitet.  

 

Regionaler Grünzug 

 

Der neben dem Landschaftsschutzgebiet ebenfalls betroffene Regionale Grünzug am Nordrand 

des Plangebietes wird nach Abstimmung mit dem Verband Region Stuttgart durch die Planung 

endgültig ausgeformt. Ein Zielabweichungsverfahren ist daher nicht erforderlich. 

 

Aus den vorstehend genannten Gründen wird gebeten, die Einleitung des Verfahrens für die 11. 

Flächennutzungsplanänderung zu beschließen. 

 
 
   
  

 
B e s c h l u s s v o r s c h l a g : 

 
3. Das Verfahren zur 11. Änderung des am 29.05.2006 genehmigten gemeinsamen Flä-

chennutzungsplans 2000 - 2015 des Gemeindeverwaltungsverbands Winnenden und 

der Gemeinde Berglen wird eingeleitet. 

 

4. In den am 29.05.2006 genehmigten gemeinsamen Flächennutzungsplan 2000 - 2015 

des Gemeindeverwaltungsverbands Winnenden und der Gemeinde Berglen werden 

die folgende neuen Darstellungen aufgenommen: 

 

- Wohnbaufläche „Hanfäcker 2“ in Berglen-Rettersburg (2,1 ha) 

- Gemeinbedarfsfläche „Kindertageseinrichtung Rettersburg“ in Berglen-Rettersburg 

(0,2 ha) 

 

Aus dem am 29.05.2006 genehmigten gemeinsamen Flächennutzungsplan 2000 -2015 



des Gemeindeverwaltungsverbands Winnenden und der Gemeinde Berglen werden 

die folgenden Darstellungen herausgenommen und als Fläche für die Landwirtschaft 

(Bestand) dargestellt: 

 

- Wohnbaufläche „Hanfäcker 1“ in Berglen-Rettersburg (0,2 ha) 

- Wohnbaufläche „Schillenberg II“ in Berglen-Erlenhof (0,8 ha) 

- Wohnbaufläche „Tauernstraße-Süd“ in Berglen-Streich (0,4 ha) 

- Wohnbaufläche „Karlstraße“ in Berglen-Ödernhardt (0,1 ha) 

 

3. Maßgebend ist der Abgrenzungsplan, gefertigt vom Stadtentwicklungsamt der 

 Stadt Winnenden vom 07.10.2016 im Maßstab 1 : 5.000.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anlagen: 

 

- Abgrenzung zur 11. Flächennutzungsplanänderung, Wohnbaufläche „Hanfäcker 2“ in Berg-

len-Rettersburg, Gemeinbedarfsfläche „Kindertageseinrichtung Rettersburg“ in Berglen-

Rettersburg und Herausnahme der Wohnbaufläche „Hanfäcker 1“ (Teilfläche) in Berglen-

Rettersburg, Gegenüberstellung, Maßstab 1 : 5.000 des Stadtentwicklungsamts Winnenden 

vom 07.10.2016 (Anlage 1) 

- Abgrenzung zur 11. Flächennutzungsplanänderung, Herausnahme der Wohnbaufläche 

„Schillenberg II“ in Berglen-Erlenhof, Gegenüberstellung, Maßstab 1 : 5.000 des Stadtent-

wicklungsamts Winnenden vom 07.10.2016 (Anlage 2) 

- Abgrenzung zur 11. Flächennutzungsplanänderung, Herausnahme der Wohnbaufläche 

„Tauernstraße-Süd“ in Berglen-Streich, Gegenüberstellung, Maßstab 1 : 5.000 des Stadt-

entwicklungsamts Winnenden vom 07.10.2016 (Anlage 3) 

- Abgrenzung zur 11. Flächennutzungsplanänderung, Herausnahme der Wohnbaufläche 

„Karlstraße“ in Berglen-Ödernhardt, Gegenüberstellung, Maßstab 1 : 5.000 des Stadtent-



wicklungsamts Winnenden vom 07.10.2016 (Anlage 4) 

- Städtebaulicher Vorentwurf der ArchitektenPartnerschaft Stuttgart GbR (ARP) aus Stuttgart 

vom 22.09.2016 (Anlage 5) 

- Bedarfsermittlung des relativen Wohnbauflächenbedarfs gem. Hinweisen des Wirtschaftsmi-

nisteriums Baden-Württemberg vom 23.05.2013 (Anlage 6) 

- Wohnbauflächenbedarf insgesamt gemäß Regionalplan des Verbands Region Stuttgart vom 

12.11.2010 (Anlage 7) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Verteiler:   

 
1 x GVV Winnenden 
1 x FNP-Ordner 11. Änderung   
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mann; Herr Attila Kisa; Herr Reiner Rabenstein; Herr Daniel Schreiber 
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9. Fortschreibung des genehmigten gemeinsamen Flächennutzungsplans 

2000 - 2015 des Gemeindeverwaltungsverbandes Winnenden und der Ge-
meinde Berglen in Teilbereichen 
- Aufstellungsbeschluss für die 12. Flächennutzungsplanänderung 
(Gemeinbedarfsfläche – Katholischer Kindergarten in Leutenbach) 
 

   

    
Zu diesem Tagesordnungspunkt liegt die Sitzungsvorlage 233/2016 vor. Die Vorlage ist Be-
standteil des Protokolls.  
 
Auf einen Sachvortrag von Seiten der Verwaltung wird verzichtet. 
 
Nachfolgend fasst der Gemeinderat den einstimmigen Beschluss: 
 
1. Das Verfahren zur 12. Änderung des am 29.05.2006 genehmigten gemeinsamen Flä-

chennutzungsplans 2000 - 2015 des Gemeindeverwaltungsverbands Winnenden und 
der Gemeinde Berglen wird eingeleitet. 

 
2. In den am 29.05.2006 genehmigten gemeinsamen Flächennutzungsplan 2000 - 2015 

des Gemeindeverwaltungsverbands Winnenden und der Gemeinde Berglen wird die 
folgende neue Darstellung aufgenommen: 

 

- Gemeinbedarfsfläche „Katholischer Kindergarten“ in Leutenbach (0,5 ha). 
 

3. Maßgebend ist der Abgrenzungsplan, gefertigt vom Stadtentwicklungsamt der Stadt 
Winnenden vom 07.10.2016 im Maßstab 1:5.000. 

   
 
 
 
 
 
 
Verteiler: 1 x GVV Winnenden 
  1 x FNP-Ordner 12. Änderung      
 



 
 

 

 
 

Fortschreibung des genehmigten gemeinsamen 
Flächennutzungsplans 2000 - 2015 des 

Gemeindeverwaltungsverbandes Winnenden und der Gemeinde 
Berglen in Teilbereichen 

- Aufstellungsbeschluss für die 12. Flächennutzungsplanänderung 
(Gemeinbedarfsfläche – Katholischer Kindergarten in Leutenbach) 

 
 

Der gemeinsame Flächennutzungsplan 2000 - 2015 des Gemeindeverwaltungsverbands Win-

nenden und der Gemeinde Berglen wurde mit Erlass des Regierungspräsidiums Stuttgart vom 

29.05.2006 genehmigt. Er ist mit der Bekanntmachung der Genehmigung am 06.07.2006 wirk-

sam geworden. Im Gebiet des Teilverwaltungsraumes Leutenbach hat sich inzwischen der o. g. 

Änderungsbedarf ergeben, der wie folgt begründet wird: 

 

Um eine städtebaulich geordnete Entwicklung von Leutenbach zu gewährleisten, soll am Orts-

rand vom Wohnbezirk Leutenbach ein Bebauungsplan mit Ausweisung einer neuen Gemeinbe-

darfsfläche aufgestellt werden. Dieser ist Voraussetzung für die Verlagerung eines Kindergar-

tens. 

 

Kindergartenplätze sind in der Gemeinde, und speziell im Wohnbezirk Leutenbach, besonders 

knapp. Wenngleich der Bedarf – durch provisorische Umverteilungen im Gemeindegebiet – 

wahrscheinlich mittelfristig noch gedeckt ist, gibt es keinerlei Reserven mehr für zusätzliche 

Kindergartenplätze für die Unter- bzw. Überdreijährigen.  

 

Die katholische Kirchengemeinde betreibt in der Gemeinde Leutenbach in der Brunnenstraße 

Nr. 8 mitten im Ortskern in einem Wohn- / Mischgebiet seit 25 Jahren einen zweigruppigen Kin-

dergarten. 

 
Sowohl das Dach, als auch der technische Ausbau des von der Trägerin betriebenen Kinder-

gartens, sind dringend sanierungsbedürftig (Baujahr 1992). Die Räumlichkeiten sind im Zu-

schnitt nicht mehr zeitgemäß und müssen auch flächenmäßig zukunftssicher umgebaut werden; 

es ist künftig mit einer weiteren Gruppe zu rechnen, da das o.g. Provisorium rückgängig ge-

macht werden soll. Darüber hinaus sind auch die zugehörigen Freianlagen aufwändig zu mo-

dernisieren. 

 

Eine Sanierung des vorhandenen Kindergarten-Gebäudes ist wirtschaftlich nicht mehr zumut-
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bar, ein Neubau würde zusätzlich zu den Baukosten auch eine kostenintensive Interimslösung 

erfordern. Aus diesem Grund wurde gemeinsam mit der Trägerschaft nach einem neuen Stand-

ort für einen zwei- bis dreigruppigen Kindergarten gesucht. 

 

Gemeinsam mit der katholischen Kirchengemeinde wurden verschiedene Standorte und Szena-

rien untersucht: 

 

A Brunnenstraße 8   kombinierte Kindergarten-/ Wohnnutzung am heutigen 

Standort, bei gleichzeitigem Kindergarten-Betrieb im der-

zeitigen Gebäude während der Bauzeit 

B Im Grund / Oberer Lehen 

C Talstraße 47-51   Privatbesitz 

D Im Lehen     gegenüber den Tennisplätzen 

E Rems-Murr-Halle / Ortsausgang Richtung Weiler zum Stein 

F Am Jugendtreff bei der Gemeinschaftsschule Leutenbach 

 

Ergebnis: Auf Grund der Abwägung zwischen Lage im Gesamtort, nötigem Grunderwerb, bauli-

chem Provisorium, ökologischer Ausgleichsproblematik, Verkehrssituation und Verträglichkeit 

der unterschiedlichen Nutzungen hat sich letztlich der Standort „Im Lehen“ als der praktikabels-

te durchgesetzt. Das Plangebiet liegt am nordwestlichen Ortsrand im Wohnbezirk Leutenbach, 

unmittelbar neben einem bestehenden Kinderspielplatz. Hierdurch besteht ein geringeres Stör-

potential als bei einer Innerortslage. Die Lage bezogen auf das Einzugsgebiet und die umlie-

genden südlichen Wohngebiete ist günstig. Die Lage kennzeichnet sich durch Verkehrssicher-

heit, keinen Durchgangsverkehr, ruhig und ein naturnahes grünes Umfeld. Die Flächen sind 

zum Teil im Gemeindebesitz. Nachteilig ist der Eingriff in den vorhandenen Obstbaumbestand 

des Randbereichs, welcher umfangreiche Ausgleichsmaßnahmen erforderlich macht.  

 

Um den Neubau des Kindergartens entsprechend der bestehenden Beschlusslage zu realisie-

ren ist es notwendig, die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die bauliche Entwicklung 

durch die Aufstellung der 12. Flächennutzungsplanänderung sicherzustellen. 

 

Das Plangebiet ist im gültigen Flächennutzungsplan gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 9 a) des Baugesetz-

buchs (BauGB) als Fläche für die Landwirtschaft (Bestand) dargestellt. 

 

 

Der Bebauungsplan soll durch die Gemeinde Leutenbach gleichzeitig mit der Änderung des 

Flächennutzungsplans im Parallelverfahren nach § 8 Abs. 3 des Baugesetzbuchs aufgestellt 

werden. 



 

Aus den vorstehend genannten Gründen wird gebeten, die Einleitung des Verfahrens für die 12. 

Flächennutzungsplanänderung zu beschließen. 

  
  

 
B e s c h l u s s v o r s c h l a g : 

 
4. Das Verfahren zur 12. Änderung des am 29.05.2006 genehmigten gemeinsamen Flä-

chennutzungsplans 2000 - 2015 des Gemeindeverwaltungsverbands Winnenden und 

der Gemeinde Berglen wird eingeleitet. 

 

5. In den am 29.05.2006 genehmigten gemeinsamen Flächennutzungsplan 2000 - 2015 

des Gemeindeverwaltungsverbands Winnenden und der Gemeinde Berglen wird die 

folgende neue Darstellung aufgenommen: 

 

- Gemeinbedarfsfläche „Katholischer Kindergarten“ in Leutenbach (0,5 ha). 

 

6. Maßgebend ist der Abgrenzungsplan, gefertigt vom Stadtentwicklungsamt der Stadt 

Winnenden vom 07.10.2016 im Maßstab 1:5.000. 

 
 
Anlagen: 

 

Abgrenzung zur 12. Flächennutzungsplanänderung, Gegenüberstellung, Maßstab 1 : 5.000, 

des Stadtentwicklungsamts Winnenden vom 07.10.2016 (Anlage 1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
Verteiler:   

 
1 x GVV Winnenden 
1 x FNP-Ordner 12. Änderung      
 

 





Niederschrift über die 
Öffentliche Sitzung des Gemeinderates 
der Gemeinde Berglen am 13.12.2016 

 

Anwesend: Bgm. Friedrich und 16 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 17 
Normalzahl: Bgm. Friedrich und 20 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 21 
Entschuldigt :  

 

 Frau Gemeinderätin Ute Aigner  

 Herr Gemeinderat Dieter Beck  

 Herr Gemeinderat Sascha Geck  

 Herr Gemeinderat Oliver Klenk  
 

Unentschuldigt :  
 
 

 

Außerdem anwesend: Gemeindeverwaltung: Frau Gudrun Boschatzke; Frau Regina Eh-
mann; Herr Attila Kisa; Herr Reiner Rabenstein; Herr Daniel Schreiber 
Presse, Zuhörer 

Schriftführer: Michaela Heidenwag 
  

 

 

 
10. Fortschreibung des genehmigten gemeinsamen Flächennutzungsplans 

2000 – 2015 des Gemeindeverwaltungsverbands Winnenden und der Ge-
meinde Berglen in Teilbereichen 
- Behandlung der abgegebenen Stellungnahmen und Feststellung der 9. 
FNP-Änderung (Sonderbaufläche Kreiskrankenhaus in Winnenden) 
 

   

    
Zu diesem Tagesordnungspunkt liegt die Sitzungsvorlage 234/2016 vor. Die Vorlage ist Be-
standteil des Protokolls.  
 
Auf einen Sachvortrag von Seiten der Verwaltung wird verzichtet.  
 
Der Gemeinderat beschließt einstimmig: 
 
1. Die während der öffentlichen Auslegung zum FNP-Änderungsentwurf vom 

19.10.2015 / 13.05.2016 abgegebenen Stellungnahmen werden entsprechend den 
Ausführungen in Anlage 4 zu dieser Vorlage behandelt. 

 
2. Die 9. Änderung des am 29.05.2006 genehmigten gemeinsamen Flächennutzungs-

plans 2000 - 2015 des Gemeindeverwaltungsverbands Winnenden und der Ge-
meinde Berglen wird festgestellt. Bestandteil dieser 9. FNP-Änderung ist die fol-
gende Darstellung: 

 

 Sonderbaufläche „Kreiskrankenhaus“ in Winnenden (ca. 4,6 ha) 
 
3. Maßgebend ist der vom Stadtentwicklungsamt der Stadt Winnenden gefertigte La-

geplan vom 19.10.2015 / 13.05.2016 im Maßstab 1 : 5.000. 
 
4. Die Begründung vom 13.05.2016 wird festgestellt. 
   
 
 
Verteiler: 1 x GVV Winnenden 
  1 x FNP-Ordner 9. Änderung      
 



 
 

 

 
 

Fortschreibung des genehmigten gemeinsamen 
Flächennutzungsplans 2000 – 2015 des 

Gemeindeverwaltungsverbands Winnenden und der Gemeinde 
Berglen in Teilbereichen 

- Behandlung der abgegebenen Stellungnahmen und Feststellung der 
9. FNP-Änderung (Sonderbaufläche Kreiskrankenhaus in Winnenden) 
 
 

Die Verbandsversammlung des Gemeindeverwaltungsverbands Winnenden hat am 06.07.2016 

und der Gemeinderat der Gemeinde Berglen am 14.06.2016 den Entwurf für die 9. Änderung 

des gemeinsamen Flächennutzungsplans 2000 – 2015 festgestellt. Der Änderungsentwurf wur-

de anschließend vom 01.08.2016 bis 01.09.2016 in Winnenden und in Berglen öffentlich ausge-

legt. Während der Auslegungsfrist sind vom Polizeipräsidium Aalen, dem Landratsamt Rems-

Murr-Kreis, dem Regierungspräsidium Stuttgart und dem Verband Region Stuttgart Stellung-

nahmen abgegeben worden, über die eine Abwägungsentscheidung zu treffen ist. 

 

Es wird vorgeschlagen, die 9. FNP-Änderung festzustellen, wobei die abgegebenen Stellung-

nahmen entsprechend den Ausführungen in Anlage 4 zu dieser Vorlage behandelt werden. 

  
  

 
B e s c h l u s s v o r s c h l a g : 

 
1. Die während der öffentlichen Auslegung zum FNP-Änderungsentwurf vom 

19.10.2015 / 13.05.2016 abgegebenen Stellungnahmen werden entsprechend den 

Ausführungen in Anlage 4 zu dieser Vorlage behandelt. 

 

2. Die 9. Änderung des am 29.05.2006 genehmigten gemeinsamen Flächennutzungs-

plans 2000 - 2015 des Gemeindeverwaltungsverbands Winnenden und der Ge-

meinde Berglen wird festgestellt. Bestandteil dieser 9. FNP-Änderung ist die fol-

gende Darstellung: 

 

 Sonderbaufläche „Kreiskrankenhaus“ in Winnenden (ca. 4,6 ha) 

 

3. Maßgebend ist der vom Stadtentwicklungsamt der Stadt Winnenden gefertigte 

Lageplan vom 19.10.2015 / 13.05.2016 im Maßstab 1 : 5.000. 

 

4. Die Begründung vom 13.05.2016 wird festgestellt. 

Vorlage für die Sitzung Sitzungsvorlage Az.: 
Gemeinderat SV/234/2016 621.31 

Datum der Sitzung Öffentlichkeitsstatus Beschlussart 
 

13.12.2016 öffentlich Entscheidung 
 
 



 

 

 

Anlagen: 

 

Lagepläne, Maßstab 1 : 5000, des Stadtentwicklungsamts Winnenden vom 19.10.2015 / 

13.05.2016 (Anlage 1 + 2) 

Begründung vom 13.05.2016 des Stadtentwicklungsamts Winnenden inkl. des Umweltberichts 

(Anlage 3) 

Prüfung der abgegebenen Stellungnahmen (Anlage 4) 

Stellungnahmen (Anlage 5a, 5b, 5bb, 5c, 5d)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
Verteiler:   

 
1 x GVV Winnenden 
1 x FNP-Ordner 9. Änderung      
 

 













































































Niederschrift über die 
Öffentliche Sitzung des Gemeinderates 
der Gemeinde Berglen am 13.12.2016 

 

Anwesend: Bgm. Friedrich und 16 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 17 
Normalzahl: Bgm. Friedrich und 20 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 21 
Entschuldigt :  

 

 Frau Gemeinderätin Ute Aigner  

 Herr Gemeinderat Dieter Beck  

 Herr Gemeinderat Sascha Geck  

 Herr Gemeinderat Oliver Klenk  
 

Unentschuldigt :  
 
 

 

Außerdem anwesend: Gemeindeverwaltung: Frau Gudrun Boschatzke; Frau Regina Eh-
mann; Herr Attila Kisa; Herr Reiner Rabenstein; Herr Daniel Schreiber 
Presse, Zuhörer 

Schriftführer: Michaela Heidenwag 
  

 

 

 
11. Fortschreibung des genehmigten gemeinsamen Flächennutzungsplans 

2000 - 2015 des Gemeindeverwaltungsverbandes Winnenden und der Ge-
meinde Berglen in Teilbereichen 
- Aufstellungsbeschluss für die 10. Flächennutzungsplanänderung in den 
Teilbereichen  "Untere Schray" in Winnenden, "Bürgäcker" in Win-
nenden-Birkmannsweiler, "Kreuzwiesen" und "Unten im Dorf" in Winnen-
den-Birkmannsweiler, "Sumpfäcker" in Winnenden-Birkmannsweiler, 
"Obere Hageläcker" in Winnenden-Birkmannsweiler, "Erweiterung Schüt-
teläcker" in Winnenden-Breuningsweiler, "Sonnenbergstraße" in Winnen-
den-Breuningsweiler und "Hofäcker" in Winnenden-Höfen 
 

   

    
Zu diesem Tagesordnungspunkt liegt die Sitzungsvorlage 235/2016 vor. Die Vorlage ist Be-
standteil des Protokolls.  
 
Auf einen Sachvortrag von Seiten der Verwaltung wird verzichtet. 
    
 
Der Gemeinderat fasst nachfolgend den einstimmigen Beschluss: 
 
1. Das Verfahren zur 10. Änderung des am 29.05.2006 genehmigten gemeinsamen Flä-

chennutzungsplans 2000 - 2015 des Gemeindeverwaltungsverbands Winnenden und 
der Gemeinde Berglen wird eingeleitet. 

 
2. In den am 29.05.2006 genehmigten gemeinsamen Flächennutzungsplan 2000 - 2015 

des Gemeindeverwaltungsverbands Winnenden und der Gemeinde Berglen werden 
die folgenden neuen Darstellungen aufgenommen: 
 
- Gewerbliche Baufläche "Untere Schray" in Winnenden (1,35 ha) 
- Wohnbauflächen "Kreuzwiesen" und "Unten im Dorf" in Winnenden-Birkmannsweiler 

(1,48 ha) 
- Wohnbaufläche "Sumpfäcker" in Winnenden-Birkmannsweiler (2,59 ha) 
- Wohnbaufläche "Sonnenbergstraße" in Winnenden-Breuningsweiler (0,26 ha) 
 
Aus dem am 29.05.2006 genehmigten gemeinsamen Flächennutzungsplan 2000 - 2015 



des Gemeindeverwaltungsverbands Winnenden und der Gemeinde Berglen werden 
die folgenden Darstellungen herausgenommen und als Fläche für die Landwirtschaft 
(Bestand) dargestellt: 
 
- Teilfläche der Wohnbaufläche "Bürgäcker" in Winnenden-Birkmannsweiler (1,40 ha) 
- Teilfläche der Wohnbaufläche "Obere Hageläcker" in Winnenden-Birkmannsweiler 

(1,35 ha) 
- Wohnbaufläche "Erweiterung Schütteläcker" in Winnenden-Breuningsweiler 

(0,42 ha) 
- Teilfläche der Wohnbaufläche "Hofäcker" in Winnenden-Höfen (2,51 ha) 

 
3. Maßgebend ist der jeweilige Abgrenzungsplan, gefertigt vom Stadtentwicklungsamt 

der Stadt Winnenden vom 29.08.2016 im Maßstab 1 : 5.000 (Anlage 1 - 8). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verteiler: 1 x GVV Winnenden 
  1 x FNP-Ordner 10. Änderung      
 



 
 

 

 
 

Fortschreibung des genehmigten gemeinsamen 
Flächennutzungsplans 2000 - 2015 des 

Gemeindeverwaltungsverbandes Winnenden und der Gemeinde 
Berglen in Teilbereichen 

- Aufstellungsbeschluss für die 10. Flächennutzungsplanänderung in 
den Teilbereichen  "Untere Schray" in Winnenden, "Bürgäcker" in 
Winnenden-Birkmannsweiler, "Kreuzwiesen" und "Unten im Dorf" in 

Winnenden-Birkmannsweiler, "Sumpfäcker" in Winnenden-
Birkmannsweiler, "Obere Hageläcker" in Winnenden-

Birkmannsweiler, "Erweiterung Schütteläcker" in Winnenden-
Breuningsweiler, "Sonnenbergstraße" in Winnenden-Breuningsweiler 

und "Hofäcker" in Winnenden-Höfen 
 
 

Der gemeinsame Flächennutzungsplan 2000 - 2015 des Gemeindeverwaltungsverbands Win-

nenden und der Gemeinde Berglen wurde mit Erlass des Regierungspräsidiums Stuttgart vom 

29.05.2006 genehmigt. Er ist mit der Bekanntmachung der Genehmigung am 06.07.2006 wirk-

sam geworden. Im Gebiet des Teilverwaltungsraumes Winnenden hat sich inzwischen der fol-

gende Änderungsbedarf ergeben, der wie folgt begründet wird: 

 

Flächennutzungsplanänderung durch einen flächenneutralen Flächentausch 

 

Durch die 10. Änderung des gemeinsamen Flächennutzungsplans 2000 - 2015 (FNP) des Ge-

meindeverwaltungsverbands Winnenden und der Gemeinde Berglen werden durch einen in der 

Summe flächenneutralen Flächentausch die planungsrechtlichen Voraussetzungen geschaffen, 

um Wohnbauflächen und gewerbliche Bauflächen an städtebaulich geeigneteren Standorten 

darzustellen. 

 

Im gemeinsamen Flächennutzungsplan 2000 - 2015 (FNP) des Gemeindeverwaltungsverbands 

Winnenden und der Gemeinde Berglen sind unter anderem Wohnbauflächen (Planung) gemäß 

§ 5 Abs. 2 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 1 Abs. 1 Nr. 1 BauNVO und gewerbliche Flächen (Planung) 

gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 1 Abs. 1 Nr. 3 BauNVO dargestellt. Durch einen in der 

Summe flächenneutralen Flächentausch werden gemarkungsübergreifend Wohnbauflächen 

(Planung), gewerbliche Flächen (Planung) und Flächen für die Landwirtschaft (Bestand) darge-

stellt. An der Gesamtbilanz der im Flächennutzungsplan dargestellten Wohnbauflächen (Pla-

nung) und gewerbliche Flächen (Planung) ändert sich in der Summe nichts. Ein zusätzlicher 

Flächenbedarf, über die im rechtsgültigen Flächennutzungsplan dargestellten Bauflächen hin-

Vorlage für die Sitzung Sitzungsvorlage Az.: 
Gemeinderat SV/235/2016 621.31 

Datum der Sitzung Öffentlichkeitsstatus Beschlussart 
 

13.12.2016 öffentlich Entscheidung 
 
 



aus, ist zum jetzigen Zeitpunkt entbehrlich. 

 

Bauflächenpotentiale in Winnenden und den Stadtteilen 

 

Der Gemeinderat hat am 10.05.2016 in öffentlicher Sitzung die Bauflächenpotentiale (Stand 

25.02.2016) beschlossen. 

 

Das Thema Wohnen, konkret die Bereitstellung von Wohnbauflächen, hat eine hohe Priorität 

und sollte, ohne Abwendung von erprobten städtebaulichen Prinzipien der Siedlungsentwick-

lung, zielstrebig angegangen werden. Die Innenentwicklung hat weiterhin Vorrang vor der Au-

ßenentwicklung. Winnenden ist ein begehrter Wohnstandort. Allerdings besteht derzeit ein nur 

sehr eingeschränktes Angebot an Wohnbaugrundstücken, was entsprechend hohe Bauland- 

oder Mietpreise zur Folge hat. Um weitere Wohnbaulandpotenziale für diese große Nachfrage 

zu finden und gegebenenfalls zu entwickeln, hat das Stadtentwicklungsamt entsprechend dem 

Oberziel 10 im Stadtentwicklungskonzept 2020+, neben den im gemeinsamen Flächennut-

zungsplan 2000 - 2015 des Gemeindeverwaltungsverbands Winnenden und der Gemeinde 

Berglen dargestellten geplanten Wohnbauflächen und geplanten gewerblichen Bauflächen, u.a. 

untergenutzte Flächen mit Entwicklungspotenzial und Arrondierungsmöglichkeiten untersucht. 

Die Prüfung nach städtebaulich geeigneten Wohn- und Gewerbeflächen erfolgte mit der Maß-

gabe, die im Flächennutzungsplan dargestellten Wohnbauflächen und gewerblichen Bauflächen 

durch einen Flächentausch an anderer Stelle im Stadtgebiet gemarkungsübergreifend an einem 

aus städtebaulichen Gründen geeigneteren Standort darzustellen. 

 

Gewerbliche Baufläche "Untere Schray" in Winnenden 

 

Durch die 10. Änderung des gemeinsamen Flächennutzungsplans 2000 - 2015 (FNP) des Ge-

meindeverwaltungsverbands Winnenden und der Gemeinde Berglen wird eine gewerbliche 

Baufläche (Planung) gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 1 Abs. 1 Nr. 3 BauNVO darge-

stellt. Die gewerbliche Baufläche "Untere Schray" (1,35 ha) grenzt westlich an die bestehende 

gewerbliche Baufläche "Untere Schray-Seizlesbrunnen" (1,60 ha) an. Vorgesehen ist ein einge-

schränktes Gewerbegebiet mit entsprechenden Nutzungen, die innerhalb der engeren Schutz-

zone (Zone II) des festgesetzten Wasserschutzgebietes "Tiefbrunnen Schwaikheimer Straße, 

Hungerbergquelle, Maurachquelle, Binsachquelle 1 + 2" zulässig sind. Für die Errichtung bauli-

cher Anlagen sind in der engeren Schutzzone (Zone II) grundsätzlich besondere Schutzvorkeh-

rungen erforderlich. Die gewerbliche Baufläche liegt besonders verkehrsgünstig an der An-

schlussstelle Winnenden-West / Leutenbach der Bundesstraße 14 (B 14). Die gute fußläufige 

Erreichbarkeit des schienengebunden öffentlichen Personennahverkehrs und die räumliche 

Nähe zur Innenstadt machen den Standort attraktiv für Nutzungen des stark expandierenden 



Dienstleistungssektors mit hohen Beschäftigungszahlen. Ein vergleichbarer Standort im Stadt-

gebiet ist nicht vorhanden. 

 

Herausnahme einer Teilfläche der Wohnbaufläche "Bürgäcker" in Winnenden-

Birkmannsweiler 

 

Durch die 10. Änderung des gemeinsamen Flächennutzungsplans 2000 - 2015 (FNP) des Ge-

meindeverwaltungsverbands Winnenden und der Gemeinde Berglen wird eine Teilfläche einer 

Wohnbaufläche (Planung) gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 1 Abs. 1 Nr. 1 BauNVO her-

ausgenommen und als Fläche für die Landwirtschaft (Bestand) gemäß 

§ 5 Abs. 2 Nr. 9 a) BauGB dargestellt. Die nach der Herausnahme der Teilfläche noch vorhan-

dene Wohnbaufläche "Bürgäcker" (2,89 ha) befindet sich in Winnenden-Birkmannsweiler am 

südwestlichen Ortsrand zwischen der vorhandenen Wohnbebauung an der Albert-Einstein-

Straße und der Max-Planck-Straße und der Südumgehungsstraße (L 1140) und bildet eine ent-

sprechende Arrondierungs- und Erweiterungsfläche für den Wohnungsbau aus. Vorgesehen ist 

ein allgemeines Wohngebiet mit unterschiedlichen Gebäudetypologien. Vornehmlich sind Ein-

zel-, Doppel oder Reihenhäuser vorgesehen. Eine breite Ortsrandeingrünung bildet den Ab-

schluss und den Übergang zur Südumgehungsstraße (L 1140). 

 

Wohnbaufläche "Kreuzwiesen" in Winnenden-Birkmannsweiler 

 

Durch die 10. Änderung des gemeinsamen Flächennutzungsplans 2000 - 2015 (FNP) des Ge-

meindeverwaltungsverbands Winnenden und der Gemeinde Berglen wird eine Wohnbaufläche 

(Planung) gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 1 Abs. 1 Nr. 1 BauNVO dargestellt. Die 

Wohnbaufläche "Kreuzwiesen" (1,48 ha) befindet sich in Winnenden-Birkmannsweiler zwischen 

dem Landschaftsraum der Buchenbachtalaue und der Hauptstraße und bildet eine entspre-

chende Arrondierungsfläche für den Wohnungsbau aus. Aufgrund der räumlichen Nähe, einer 

möglichen gemeinsamen Erschließung und der Eignung zur Ortsrandabrundung wird der Teil-

bereich "Kreuzwiesen" und der Teilbereich "Unten im Dorf" zusammen als geplante Wohnbau-

fläche dargestellt. Vorgesehen ist ein allgemeines Wohngebiet mit unterschiedlichen Gebäude-

typologien. Der Teilbereich "Unten im Dorf" liegt innerhalb der engeren Schutzzone (Zone II) 

des festgesetzten Wasserschutzgebietes "Brunnen zwischen den Bächen". Für die Errichtung 

baulicher Anlagen sind in der engeren Schutzzone (Zone II) grundsätzlich besondere Schutz-

vorkehrungen erforderlich. Am Übergang zum Landschaftsraum der Buchenbauchtalaue sind 

Einzel-, Doppel oder Reihenhäuser vorgesehen. Zentral im Plangebiet, westlich des renaturier-

ten Baches und südlich des Wendekreises der Stichstraße, sind Geschosswohnungsbauten 

gruppiert. Das Oberflächenwasser ist in das Gewässer Unterer Bach (Katzenbach) einzuleiten. 

Der aktuell verdolte Gewässerabschnitt des unteren Bachs (Katzenbach) soll vom Plangebiet 



bis zur Einleitung in den Buchenbach offengelegt und gewässerökologisch angelegt werden. 

Der renaturierte Bachverlauf ist ein wichtiges städtebauliches und freiraumplanerisches Gestal-

tungselement, der für die Bewohner der Mehrfamilienhäuser und für die Allgemeinheit einen 

qualitativ hochwertigen Freiraum schafft. Entsprechend der Anzahl der Wohneinheiten in den 

Geschosswohnungsbauten entstehen in dem neuen Wohngebiet zwischen 46 bis 51 Wohnein-

heiten. Bei einem Belegungsschnitt von 2,25 Personen pro Wohneinheit entspricht dies einer 

Einwohnerzahl von 104 bis 115 Einwohner. Die Bruttowohndichte hat mit 74 bis 82 Einwohnern 

pro Hektar ein städtebaulich vertretbares Maß, dass über den im Regionalplan des Verbandes 

Region Stuttgart vorgegebenen Wert von 70 Einwohnern pro Hektar hinausgeht. 

 

Wohnbaufläche "Sumpfäcker" in Winnenden-Birkmannsweiler 

 

Durch die 10. Änderung des gemeinsamen Flächennutzungsplans 2000 - 2015 (FNP) des Ge-

meindeverwaltungsverbands Winnenden und der Gemeinde Berglen wird eine Wohnbaufläche 

(Planung) gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 1 Abs. 1 Nr. 1 BauNVO dargestellt. Die 

Wohnbaufläche "Sumpfäcker" (1,48 ha) befindet sich in Winnenden-Birkmannsweiler am westli-

chen Ortseingang südlich der Birkmannsweiler Straße und bildet zusammen mit der Wohnbau-

fläche "Erweiterung Bildstraße" eine entsprechende Arrondierungs- und Erweiterungsfläche für 

den Wohnungsbau aus. Vorgesehen ist ein allgemeines Wohngebiet mit unterschiedlichen Ge-

bäudetypologien. Im Bereich der bestehenden mehrgeschossigen Gebäude, Bildstraße 2 bis 20 

sowie Birkmannsweiler Straße 15 und 19, ist ein städtebaulich geeigneter Standort für Ge-

schosswohnungsbauten. Am Ortsrand sind Einzel-, Doppel oder Reihenhäuser vorgesehen. 

 

Der Stadtteil Birkmannsweiler ist mit seinen 2.700 Einwohnern ein wichtiger Wohnstandort und 

verfügt über ein ausreichendes fußläufiges Nahversorgungsangebot. Durch mehrere Buslinien, 

die den Stadtteil mit dem Bahnhof Winnenden verbinden, sind die Wohngebiete "Erweiterung 

Bildstraße" und "Sumpfäcker" gut an den schienengebundenen öffentlichen Personennahver-

kehr angebunden. Nach dem Verband Region Stuttgart soll neuer Wohnraum bevorzugt in 

Städten und Gemeinden entlang der S-Bahn-Linien ("Entwicklungsachsen") oder in den regio-

nalen Wohnungsbauschwerpunkten entstehen. Bei einer Fortschreibung des Regionalplanes 

könnte der Verband Region Stuttgart den potentiellen regionalen Wohnungsbauschwerpunkt 

"Westlich von Birkmannsweiler" als regionalen Wohnungsbauschwerpunkt neu aufnehmen. 

 

Herausnahme einer Teilfläche der gewerblichen Baufläche "Obere Hageläcker" in Win-

nenden-Birkmannsweiler 

 

Durch die 10. Änderung des gemeinsamen Flächennutzungsplans 2000 - 2015 (FNP) des Ge-

meindeverwaltungsverbands Winnenden und der Gemeinde Berglen wird eine Teilfläche einer 



gewerblichen Baufläche (Planung) gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 BauGB i.V.m. 

§ 1 Abs. 1 Nr. 3 BauNVO herausgenommen und als Fläche für die Landwirtschaft (Bestand) 

gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 9 a) BauGB dargestellt. Die nach der Herausnahme der Teilfläche noch 

vorhandene gewerbliche Baufläche "Obere Hageläcker" (1,91 ha) befindet sich in Winnenden-

Birkmannsweiler am südwestlichen Ortsrand zwischen dem vorhandenen Gewerbegebiet und 

der Südumgehungsstraße (L 1140) und bildet eine entsprechende Erweiterungsfläche aus. 

Vorgesehen ist ein Gewerbegebiet mit emissionsarmen gewerblichen Nutzungen. Auf Höhe der 

Gewerbehallen der Firma Sortimat, Birkenstraße 1-7, befindet sich der nordwestliche Abschluss 

der gewerblichen Baufläche "Obere Hageläcker". Die nordwestlich an die gewerbliche Bauflä-

che "Obere Hageläcker" angrenzende landwirtschaftliche Fläche ist perspektivisch für Wohn-

bauflächen und gemischte Bauflächen bestimmt. Diese bauleitplanerische Zonierung ermöglicht 

einen störungsfreien Übergang zwischen der gewerblichen Baufläche "Obere Hageläcker" und 

der nordwestlich angrenzenden perspektivisch beabsichtigten und bestehenden Wohnbebau-

ung. 

 

Herausnahme der Wohnbaufläche "Erweiterung Schütteläcker" in Winnenden-

Breuningsweiler 

 

Durch die 10. Änderung des gemeinsamen Flächennutzungsplans 2000 - 2015 (FNP) des Ge-

meindeverwaltungsverbands Winnenden und der Gemeinde Berglen wird eine Wohnbaufläche 

(Planung) gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 1 Abs. 1 Nr. 1 BauNVO herausgenommen 

und als Fläche für die Landwirtschaft (Bestand) gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 9 a) BauGB dargestellt. 

Die aktuell noch im Flächennutzungsplan dargestellte geplante Wohnbaufläche "Erweiterung 

Schütteläcker" (0,42 ha) befindet sich in Winnenden-Breuningsweiler am östlichen Ortseingang 

südlich der Buocher Straße und bildet eine peripher geplante Wohnbaufläche, die aus städte-

baulichen Gründen herauszunehmen ist. 

 

 

 

Wohnbaufläche "Sonnenbergstraße" in Winnenden-Breuningsweiler 

 

Durch die 10. Änderung des gemeinsamen Flächennutzungsplans 2000 - 2015 (FNP) des Ge-

meindeverwaltungsverbands Winnenden und der Gemeinde Berglen wird eine Wohnbaufläche 

(Planung) gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 1 Abs. 1 Nr. 1 BauNVO dargestellt. Die 

Wohnbaufläche "Sonnenbergstraße" (0,26 ha) befindet sich in Winnenden-Breuningsweiler 

südwestlich der Sonnenbergstraße und bildet eine Arrondierungsfläche bzw. eine Baulücke 

zwischen dem vorhandenen Wohngebäude Baumgartenweg 10 und der Grundschule 

Breuningsweiler. Vorgesehen ist ein allgemeines Wohngebiet mit Einzel- oder Doppelhäusern. 



Als Beitrag zur Reduzierung der Flächenneuinanspruchnahme am Ortsrand sind vorrangig Ar-

rondierungsflächen und Baulücken aufzusiedeln. Unter Berücksichtigung der Verzahnung mit 

der angrenzenden Bebauung und dem vorgegebenen Erschließungsansatz wird die Wohnbau-

fläche "Sonnenbergstraße" aus städtebaulichen Gründen im Flächennutzungsplan dargestellt. 

 

Herausnahme einer Teilfläche der Wohnbaufläche "Hofäcker" in Winnenden-Höfen 

 

Durch die 10. Änderung des gemeinsamen Flächennutzungsplans 2000 - 2015 (FNP) des Ge-

meindeverwaltungsverbands Winnenden und der Gemeinde Berglen wird eine Teilfläche einer 

Wohnbaufläche (Planung) gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 1 Abs. 1 Nr. 1 BauNVO her-

ausgenommen und als Fläche für die Landwirtschaft (Bestand) gemäß 

§ 5 Abs. 2 Nr. 9 a) BauGB dargestellt. Die nach der Herausnahme der Teilfläche noch vorhan-

dene Wohnbaufläche "Hofäcker" (1,06 ha) befindet sich in Winnenden-Höfen am nördlichen 

Ortsrand zwischen der Eckehardtstraße und der Bürger Straße und bildet eine entsprechende 

Arrondierungsfläche für den Wohnungsbau aus. Vorgesehen ist ein allgemeines Wohngebiet 

mit unterschiedlichen Gebäudetypologien. Vornehmlich sind Einzel-, Doppel oder Reihenhäuser 

vorgesehen. 

 

Aus den vorstehend genannten Gründen wird gebeten, die Einleitung des Verfahrens für die 10. 

Flächennutzungsplanänderung zu beschließen. 

   
  

 
B e s c h l u s s v o r s c h l a g : 

 
4. Das Verfahren zur 10. Änderung des am 29.05.2006 genehmigten gemeinsamen Flä-

chennutzungsplans 2000 - 2015 des Gemeindeverwaltungsverbands Winnenden und 

der Gemeinde Berglen wird eingeleitet. 

 

5. In den am 29.05.2006 genehmigten gemeinsamen Flächennutzungsplan 2000 - 2015 

des Gemeindeverwaltungsverbands Winnenden und der Gemeinde Berglen werden 

die folgenden neuen Darstellungen aufgenommen: 

 

- Gewerbliche Baufläche "Untere Schray" in Winnenden (1,35 ha) 

- Wohnbauflächen "Kreuzwiesen" und "Unten im Dorf" in Winnenden-

Birkmannsweiler (1,48 ha) 

- Wohnbaufläche "Sumpfäcker" in Winnenden-Birkmannsweiler (2,59 ha) 

- Wohnbaufläche "Sonnenbergstraße" in Winnenden-Breuningsweiler (0,26 ha) 

 

Aus dem am 29.05.2006 genehmigten gemeinsamen Flächennutzungsplan 2000 - 2015 



des Gemeindeverwaltungsverbands Winnenden und der Gemeinde Berglen werden 

die folgenden Darstellungen herausgenommen und als Fläche für die Landwirtschaft 

(Bestand) dargestellt: 

 

- Teilfläche der Wohnbaufläche "Bürgäcker" in Winnenden-Birkmannsweiler (1,40 ha) 

- Teilfläche der Wohnbaufläche "Obere Hageläcker" in Winnenden-Birkmannsweiler 

(1,35 ha) 

- Wohnbaufläche "Erweiterung Schütteläcker" in Winnenden-Breuningsweiler 

(0,42 ha) 

- Teilfläche der Wohnbaufläche "Hofäcker" in Winnenden-Höfen (2,51 ha) 

 

6. Maßgebend ist der jeweilige Abgrenzungsplan, gefertigt vom Stadtentwicklungsamt 

der Stadt Winnenden vom 29.08.2016 im Maßstab 1 : 5.000 (Anlage 1 - 8). 

 
Anlagen: 
 
- Abgrenzung zur 10. Flächennutzungsplanänderung, Teilbereich "Untere Schray" in Winnen-

den, Gegenüberstellung, Maßstab 1 : 5.000, des Stadtentwicklungsamts Winnenden vom 
07.10.2016 (Anlage 1) 

- Abgrenzung zur 10. Flächennutzungsplanänderung, Teilbereich "Bürgäcker" in Winnenden-
Birkmannsweiler, Gegenüberstellung, Maßstab 1 : 5.000, des Stadtentwicklungsamts Win-
nenden vom 07.10.2016 (Anlage 2) 

- Abgrenzung zur 10. Flächennutzungsplanänderung, Teilbereich "Kreuzwiesen" in Winnen-
den-Birkmannsweiler, Gegenüberstellung, Maßstab 1 : 5.000, des Stadtentwicklungsamts 
Winnenden vom 07.10.2016 (Anlage 3) 

- Abgrenzung zur 10. Flächennutzungsplanänderung, Teilbereich "Sumpfäcker" in Winnen-
den-Birkmannsweiler, Gegenüberstellung, Maßstab 1 : 5.000, des Stadtentwicklungsamts 
Winnenden vom 07.10.2016 (Anlage 4) 

- Abgrenzung zur 10. Flächennutzungsplanänderung, Teilbereich "Obere Hageläcker" in Win-
nenden-Birkmannsweiler, Gegenüberstellung, Maßstab 1 : 5.000, des Stadtentwicklungs-
amts Winnenden vom 07.10.2016 (Anlage 5) 

- Abgrenzung zur 10. Flächennutzungsplanänderung, Teilbereich "Erweiterung Schütteläcker" 
in Winnenden-Breuningsweiler, Gegenüberstellung, Maßstab 1 : 5.000, des Stadtentwick-
lungsamts Winnenden vom 07.10.2016 (Anlage 6) 

- Abgrenzung zur 10. Flächennutzungsplanänderung, Teilbereich "Sonnenbergstraße" in Win-
nenden-Breuningsweiler, Gegenüberstellung, Maßstab 1 : 5.000, des Stadtentwicklungsamts 
Winnenden vom 07.10.2016 (Anlage 7) 

- Abgrenzung zur 10. Flächennutzungsplanänderung, Teilbereich "Hofäcker" in Winnenden-
Höfen, Gegenüberstellung, Maßstab 1 : 5.000, des Stadtentwicklungsamts Winnenden vom 
07.10.2016 (Anlage 8) 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Verteiler:   

 
1 x GVV Winnenden 
1 x FNP-Ordner 10. Änderung      
 

 



















Niederschrift über die 
Öffentliche Sitzung des Gemeinderates 
der Gemeinde Berglen am 13.12.2016 

 

Anwesend: Bgm. Friedrich und 16 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 17 
Normalzahl: Bgm. Friedrich und 20 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 21 
Entschuldigt :  

 

 Frau Gemeinderätin Ute Aigner  

 Herr Gemeinderat Dieter Beck  

 Herr Gemeinderat Sascha Geck  

 Herr Gemeinderat Oliver Klenk  
 

Unentschuldigt :  
 
 

 

Außerdem anwesend: Gemeindeverwaltung: Frau Gudrun Boschatzke; Frau Regina Eh-
mann; Herr Attila Kisa; Herr Reiner Rabenstein; Herr Daniel Schreiber 
Presse, Zuhörer 

Schriftführer: Michaela Heidenwag 
  

 
 
12. Fortschreibung des genehmigten gemeinsamen Flächennutzungsplans 

2000 – 2015 des Gemeindeverwaltungsverbands Winnenden und der Ge-
meinde Berglen in Teilbereichen  
- Behandlung der abgegebenen Stellungnahmen und Feststellung der 8. 
FNP-Änderung (Gewerbebaufläche Schmiede Erweiterung sowie Fläche 
für die Landwirtschaft und Fläche für die Landwirtschaft (naturschutz-
rechtliche Ausgleichsfläche) in Winnenden-Hertmannsweiler) 
 

   

    
Zu diesem Tagesordnungspunkt liegt die Sitzungsvorlage 236/2016 vor. Die Vorlage ist Be-
standteil des Protokolls.  
 
Auf einen Sachvortrag von Seiten der Verwaltung wird verzichtet. 
 
Der Gemeinderat beschließt einstimmig: 
 
1. Die während der öffentlichen Auslegung zum FNP-Änderungsentwurf vom 

15.10.2015 / 13.05.2016 abgegebenen Stellungnahmen werden entsprechend den 
Ausführungen in Anlage 4 zu dieser Vorlage behandelt. 

 
2. Die 8. Änderung des am 29.05.2006 genehmigten gemeinsamen Flächennutzungs-

plans 2000 - 2015 des Gemeindeverwaltungsverbands Winnenden und der Ge-
meinde Berglen wird festgestellt. Bestandteil dieser 8. FNP-Änderung sind die fol-
genden Darstellungen: 

 

  zwei Gewerbebauflächen „Schmiede-Erweiterung“ in Winnenden-
Hertmannsweiler (1,8 ha) 

 Fläche für die Landwirtschaft und Fläche für die Landwirtschaft (naturschutz-
rechtliche Ausgleichsfläche) in Winnenden-Hertmannsweiler (1,8 ha). 

 
3. Maßgebend ist der vom Stadtentwicklungsamt der Stadt Winnenden gefertigte La-

geplan vom 15.10.2015 / 13.05.2016 im Maßstab 1 : 5.000. 
 
4. Die Begründung vom 13.05.2016 wird festgestellt. 
 
Verteiler: 1 x GVV Winnenden 
  1 x FNP-Ordner – 8. Änderung      
 



 
 

 

 
 

Fortschreibung des genehmigten gemeinsamen 
Flächennutzungsplans 2000 – 2015 des 

Gemeindeverwaltungsverbands Winnenden und der Gemeinde 
Berglen in Teilbereichen  

- Behandlung der abgegebenen Stellungnahmen und Feststellung der 
8. FNP-Änderung (Gewerbebaufläche Schmiede Erweiterung sowie 

Fläche für die Landwirtschaft und Fläche für die Landwirtschaft 
(naturschutzrechtliche Ausgleichsfläche) in Winnenden-

Hertmannsweiler) 
 
 

Die Verbandsversammlung des Gemeindeverwaltungsverbands Winnenden hat am 06.07.2016 

und der Gemeinderat der Gemeinde Berglen am 14.06.2016 den Entwurf für die 8. Änderung 

des gemeinsamen Flächennutzungsplans 2000 – 2015 festgestellt. Der Änderungsentwurf wur-

de anschließend vom 01.08.2016 bis 01.09.2016 in Winnenden und in Berglen öffentlich ausge-

legt. Während der Auslegungsfrist sind vom Landratsamt Rems-Murr-Kreis, dem Regierungs-

präsidium Stuttgart und dem Verband Region Stuttgart Stellungnahmen abgegeben worden, 

über die eine Abwägungsentscheidung zu treffen ist. 

 

Es wird vorgeschlagen, die 8. FNP-Änderung festzustellen, wobei die abgegebenen Stellung-

nahmen entsprechend den Ausführungen in Anlage 4 zu dieser Vorlage behandelt werden. 

  
  

 
B e s c h l u s s v o r s c h l a g : 

 
1. Die während der öffentlichen Auslegung zum FNP-Änderungsentwurf vom 

15.10.2015 / 13.05.2016 abgegebenen Stellungnahmen werden entsprechend den 

Ausführungen in Anlage 4 zu dieser Vorlage behandelt. 

 

2. Die 8. Änderung des am 29.05.2006 genehmigten gemeinsamen Flächennutzungs-

plans 2000 - 2015 des Gemeindeverwaltungsverbands Winnenden und der Ge-

meinde Berglen wird festgestellt. Bestandteil dieser 8. FNP-Änderung sind die fol-

genden Darstellungen: 

 

  zwei Gewerbebauflächen „Schmiede-Erweiterung“ in Winnenden-

Hertmannsweiler (1,8 ha) 

 Fläche für die Landwirtschaft und Fläche für die Landwirtschaft (natur-

Vorlage für die Sitzung Sitzungsvorlage Az.: 
Gemeinderat SV/236/2016 621.31 

Datum der Sitzung Öffentlichkeitsstatus Beschlussart 
 

13.12.2016 öffentlich Entscheidung 
 
 



schutzrechtliche Ausgleichsfläche) in Winnenden-Hertmannsweiler (1,8 ha). 

 

3. Maßgebend ist der vom Stadtentwicklungsamt der Stadt Winnenden gefertigte 

Lageplan vom 15.10.2015 / 13.05.2016 im Maßstab 1 : 5.000. 

 

4. Die Begründung vom 13.05.2016 wird festgestellt. 

 
Anlagen: 
 
Lagepläne, Maßstab 1 : 5000, des Stadtentwicklungsamts Winnenden vom 15.10.2015 / 
13.05.2016 (Anlage 1 + 2) 
Begründung vom 13.05.2016 des Stadtentwicklungsamts Winnenden inkl. des Umwelt-berichts 
der werkgruppe gruen (Anlage 3) 
Prüfung der Stellungnahmen (Anlage 4) 
Stellungnahmen (Anlagen 5a, 5b, 5c)     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verteiler:   

 
1 x GVV Winnenden 
1 x FNP-Ordner – 8. Änderung      
 

 





























































































































Niederschrift über die 
Öffentliche Sitzung des Gemeinderates 
der Gemeinde Berglen am 13.12.2016 

 

Anwesend: Bgm. Friedrich und 16 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 17 
Normalzahl: Bgm. Friedrich und 20 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 21 
Entschuldigt :  

 

 Frau Gemeinderätin Ute Aigner  

 Herr Gemeinderat Dieter Beck  

 Herr Gemeinderat Sascha Geck  

 Herr Gemeinderat Oliver Klenk  
 

Unentschuldigt :  
 
 

 

Außerdem anwesend: Gemeindeverwaltung: Frau Gudrun Boschatzke; Frau Regina Eh-
mann; Herr Attila Kisa; Herr Reiner Rabenstein; Herr Daniel Schreiber 
Presse, Zuhörer 

Schriftführer: Michaela Heidenwag 
  

 

 

 
13. Neubau der dreigeteilten Sporthalle mit Mensa Freigabe der Nachtrags-

vereinbarungen und Kostenfortschreibung 
 

   

    
Zu diesem Tagesordnungspunkt liegt die Sitzungsvorlage 255/2016 und die Tischvorlage vor. 
Die Vorlagen sind Bestandteil des Protokolls. 
 
Der Vorsitzende erläutert den Sachverhalt. 
 
Gemeinderat Haller spricht den an der Sporthalle neu gesetzten DIN-Hydranten an, der ca. ei-
nen Meter höher sitzt als die sonst verwendeten Württembergischen Hydranten. Die beiden Sys-
teme passen vom Hydrantenschlüssel und den Rohren nicht zueinander. Er erkundigt sich, ob 
dies korrekt ausgeschrieben worden ist.  
 
Kämmerer Schreiber teilt mit, dass der Hydrant überhaupt nicht ausgeschrieben war. In Abspra-
che mit dem Feuerwehrkommandanten wurde der Hydrant ausgewählt. Bedenken sind der Ver-
waltung nicht bekannt. 
 
Der Vorsitzende sagt zu, diesbezüglich nochmals Gespräche mit dem Feuerwehrkommandanten 
zu führen. 
 
Zur Anfrage von Gemeinderat Haller bezüglich der vom Bau- und Umweltausschuss angespro-
chenen farblichen Markierung der Bande teilt der Vorsitzende mit, dass aufgrund der versetzten 
Lage der Spielfelder die Anbringung dieser farblichen Markierung nicht sinnvoll gewesen wäre. 
 

Nachfolgend beschließt der Gemeinderat einstimmig: 
 
Der Gemeinderat beauftragt die folgenden Nachträge 
 

- Heizungsinstallation, Fa. Höss, Schorndorf, mit 4.217,38 € brutto sowie 
- Heizwasseraufbereitung, Fa. Wolf, Heubach, mit 5.137,94 € brutto sowie 
- Einbaumöbel, Fa. Hildenbrand, Berglen, mit 997,22 € brutto sowie 
- Metallbau, Verglasung und Sonnenschutz, Fa. Ruf, Kleinheubach, mit 1.782,62 € 

brutto sowie 



- Elektroinstallation, Fa. Schlotz, Schorndorf, mit 17.435,01 € brutto. 
 
Der Gemeinderat nimmt die Kostenfortschreibung für den Neubau einer dreigeteilten 
Sporthalle mit angegliederter Mensa zur Kenntnis.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verteiler: 1x Bürgermeister 
  1 x Kämmerei  
  1x Technische Verwaltung    
 



 
 

 

 
 

Neubau der dreigeteilten Sporthalle mit Mensa Freigabe der 
Nachtragsvereinbarungen und Kostenfortschreibung 

 
 

1. Heizungsinstallation  
 

Nach dem Baubeginn der neuen dreigeteilten Sporthalle mit Mensa wurde beschlossen, die 
Sporthalle als Eigenbetrieb gewerblicher Art zu betreiben. Um künftig separate Abrechnungen 
der Energiekosten von Mensa und Sporthalle erstellen zu können, sind weitere Wärmemengen-
zähler notwendig geworden. Die Nachtragsforderung der Fa. Höss GmbH, Schorndorf, ist fach-
technisch durch das Ingenieurbüro RatioPlan GmbH geprüft und beläuft sich auf 4.217,38 € 
brutto (s. Anlage 1).  
 
 
 

2. Heizungsinstallation 
 
Die neue dreigeteilte Sporthalle mit Mensa wird durch die Heizanlage in der Nachbarschafts-
schule (NBS) mit Wärme versorgt. Die Heizkreise der Sporthalle sind mit denen der NBS ver-
bunden. Durch die Inbetriebnahme der Heizung in der neuen dreigeteilten Sporthalle mit Mensa 
ist sehr viel unaufbereitetes Heizwasser hinzugekommen, wodurch die Heizkessel in der NBS 
Schaden durch Kalkablagerungen und korrosive Ionen nehmen könnten. Nach Rücksprache mit 
der Installationsfirma der Heizanlage in der NBS, Fa. Wolf, Heubach, und dem Ingenieurbüro 
RatioPlan wurde der Verwaltung dringend eine Heizwasseraufbereitung angeraten. Durch die 
Aufbereitung wird das Heizwasser zum einen entmineralisiert und zum anderen werden korrosi-
ve Ionen entfernt. Die Behandlung des Heizwassers erfolgt hierbei im laufenden Betrieb. 
Durch die Inbetriebnahme der Heizung in der neuen Sporthalle am 17.11.2016 bestand ein 
dringender Handlungsbedarf. Das Angebot der Fa. Wolf, Heubach, wurde fachtechnisch durch 
das Ingenieurbüro RatioPlan geprüft und am 22.11.2016 im Vorgriff per Eilentscheid durch Bür-
germeister Friedrich zu einem Gesamtpreis von 5.137,94 € brutto beauftragt. Um Gewährleis-
tungsansprüche an der Heizanlage der NBS zu wahren, wurde die Fa. Wolf, Heubach, beauf-
tragt (s. Anlage 2). 
 
Es ist davon auszugehen, dass bis zur Gemeinderatssitzung am 13.12.2016 weitere Nachträge 
eingehen. Die Verwaltung wird zur Gemeinderatssitzung eine aktuelle Kostenfortschreibung in 
Tabellenform als Tischvorlage nachreichen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

 
B e s c h l u s s v o r s c h l a g : 

 
Der Gemeinderat beauftragt die folgenden Nachträge 

Vorlage für die Sitzung Sitzungsvorlage Az.: 
Gemeinderat SV/255/2016 564 

Datum der Sitzung Öffentlichkeitsstatus Beschlussart 
 

13.12.2016 öffentlich Entscheidung 
 
 



 
- Heizungsinstallation, Fa. Höss, Schorndorf, mit 4.217,38 € sowie 
- Heizwasseraufbereitung, Fa. Wolf, Heubach, mit 5.137,94 € brutto. 

 
Der Gemeinderat nimmt die Kostenfortschreibung für den Neubau einer dreigeteilten 
Sporthalle mit angegliederter Mensa zur Kenntnis.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Verteiler:   

 
1x Bürgermeister 
1 x Kämmerei  
1x Technische Verwaltung    
 

 







Niederschrift über die 
Öffentliche Sitzung des Gemeinderates 
der Gemeinde Berglen am 13.12.2016 

 

Anwesend: Bgm. Friedrich und 16 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 17 
Normalzahl: Bgm. Friedrich und 20 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 21 
Entschuldigt :  

 

 Frau Gemeinderätin Ute Aigner  

 Herr Gemeinderat Dieter Beck  

 Herr Gemeinderat Sascha Geck  

 Herr Gemeinderat Oliver Klenk  
 

Unentschuldigt :  
 
 

 

Außerdem anwesend: Gemeindeverwaltung: Frau Gudrun Boschatzke; Frau Regina Eh-
mann; Herr Attila Kisa; Herr Reiner Rabenstein; Herr Daniel Schreiber 
Presse, Zuhörer 

Schriftführer: Michaela Heidenwag 
  

 

 

 
14. Erlass einer Benutzungsordnung für die Sporthalle Oppelsbohm 

 
   

    
Der Vorsitzende nimmt Bezug auf die Sitzungsvorlage 250/2016, die Bestandteil des Protokolls 
ist, und erläutert den Sachverhalt.  
 
Er führt ergänzend aus, dass sich die Verwaltung an den Benutzungsordnungen der umliegen-
den Hallen, insbesondere der Sporthalle in Kirchberg an der Murr orientiert hat. Besonders her-
vorzuheben ist, dass die Mensa, die auch als Versammlungsstätte genehmigt ist, mit Einschrän-
kungen benutzt werden kann. So steht die Räumlichkeit für Veranstaltungen mit politischem Hin-
tergrund in der Regel nicht zur Verfügung.  
 
 
Der Gemeinderat beschließt einstimmig: 
 
Der Gemeinderat stimmt der Benutzungsordnung für die Sporthalle Oppelsbohm (siehe 
Anlage) zu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verteiler: 1 x Bürgermeister 
  1 x Vorzimmer Bürgermeister 
  1 x Ordnungsamt   
 



 
 

 

 
 

Erlass einer Benutzungsordnung für die Sporthalle Oppelsbohm 
 
 
Am Wochenende vom 10. bis 12. Februar 2017 findet voraussichtlich die feierliche Einweihung 
der neuen Sporthalle in Oppelsbohm statt. Danach steht die Sporthalle mit Mensa für die Öf-
fentlichkeit zur Nutzung offen. Im Sinne der Gleichbehandlung aller Nutzer der Einrichtung ist es 
erforderlich, über die Ausgestaltung des Benutzungsverhältnisses Regelungen zu treffen. Die 
Verwaltung hat hierzu die beiliegende Benutzungsordnung entworfen (siehe Anlage).  
 
In diesem Entwurf wurde eine Zweckbestimmung für die drei unterschiedlichen Gebäudeberei-
che festgelegt: 
 
Sporthalle mit Umkleide-, Wasch- und Duschräumen sowie Tribüne: 
 
Sie dient dem lehrplanmäßigen Sportunterricht der Nachbarschaftsschule „In den Berglen“ und 
den örtlichen sporttreibenden Vereinen, Verbänden und Organisationen zur Abhaltung von 
sportlichen Übungsstunden und für besondere sportliche Veranstaltungen. Auf Antrag kann die 
Halle für das Abhalten von sportlichen Wettkämpfen, Turnieren und sonstigen sportlichen Ver-
anstaltungen zur Verfügung gestellt werden. Die Sporthalle steht für nichtsportliche Veranstal-
tungen in der Regel nicht zur Verfügung. Gemeindliche und schulische Veranstaltungen haben 
gegenüber Vereins- oder anderen Veranstaltungen grundsätzlich Vorrang. Die Entscheidung 
über den Antrag oder eine Ausnahme fällt die Gemeinde. 
 
Foyer und Küche: 
 
Dieser Bereich dient den örtlichen Vereinen und Organisationen zur Bewirtung von Veranstal-
tungen, die in der Sporthalle stattfinden. Die Nutzung erfolgt auf eigenes Risiko und auf eigene 
Gefahr. 
 
Mensa mit Küche: 
 
Dieser Bereich dient der Nachbarschaftsschule „In den Berglen“ im Rahmen des Ganztagesbe-
triebs für das Mittagessen von Schülern und Lehrkräften. Die Mensa kann des Weiteren den 
örtlichen Vereinen und Organisationen zur Abhaltung von Veranstaltungen kultureller und ge-
sellschaftlicher Art überlassen werden. Für Veranstaltungen mit politischem Hintergrund steht 
die Räumlichkeit in der Regel nicht zur Verfügung. An zweiter Stelle ist eine Belegung durch 
Privatpersonen und Gewerbetreibende möglich. Die Rangfolge ist durch die Verwaltung zu ge-
währleisten, indem die Reservierungen für die Benutzerkreise nur nach bestimmten Zeiträumen 
und ab bestimmten Zeitpunkten ermöglicht werden. 
 
Über die Höhe des Entgelts für die Benutzung der neuen Sporthalle in Oppelsbohm hat der 
Gemeinderat in seiner Sitzung am 18. Oktober 2016 bereits eine Entgeltordnung erlassen. 
 
 
 
 
  
  

 
B e s c h l u s s v o r s c h l a g : 

 
Der Gemeinderat stimmt der Benutzungsordnung für die Sporthalle Oppelsbohm (siehe 

Vorlage für die Sitzung Sitzungsvorlage Az.: 
Gemeinderat SV/250/2016 564 

Datum der Sitzung Öffentlichkeitsstatus Beschlussart 
 

13.12.2016 öffentlich Entscheidung 
 
 



Anlage) zu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
Verteiler:   

 
1 x Bürgermeister 
1 x Vorzimmer Bürgermeister 
1 x Ordnungsamt   
 

 

























Niederschrift über die 
Öffentliche Sitzung des Gemeinderates 
der Gemeinde Berglen am 13.12.2016 

 

Anwesend: Bgm. Friedrich und 16 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 17 
Normalzahl: Bgm. Friedrich und 20 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 21 
Entschuldigt :  

 

 Frau Gemeinderätin Ute Aigner  

 Herr Gemeinderat Dieter Beck  

 Herr Gemeinderat Sascha Geck  

 Herr Gemeinderat Oliver Klenk  
 

Unentschuldigt :  
 
 

 

Außerdem anwesend: Gemeindeverwaltung: Frau Gudrun Boschatzke; Frau Regina Eh-
mann; Herr Attila Kisa; Herr Reiner Rabenstein; Herr Daniel Schreiber 
Presse, Zuhörer 

Schriftführer: Michaela Heidenwag 
  

 

 

 
15. Verabschiedung der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haus-

haltsjahr 2017 und des Wirtschaftsplans des Wasserwerks Berglen für das 
Wirtschaftsjahr 2017 
 

   

    
Zu diesem Tagesordnungspunkt liegt die Sitzungsvorlage 253/2016 vor, die Bestandteil des Pro-
tokolls ist.  
 
Der Vorsitzende weist darauf hin, dass der Haushalt im Verwaltungs- und Finanzausschuss am 
06.12.2016 vorberaten wurde, mit der einstimmigen Empfehlung, diesen in der vorliegenden 
Form heute zu verabschieden.  
 
Bürgermeister Friedrich dankt dem Kämmerer, dessen Stellvertreter sowie den Mitarbeiterinnen 
der Kämmerei für die in diesem Jahr geleistete Arbeit. Trotz Mehrbelastung  durch Krankenstän-
de in der Verwaltung und einem großen Investitionsprogramm ist es gelungen, den Haushalt 
2017 noch in diesem Jahr einzubringen.  
Sein Dank richtet sich auch an den Gemeinderat für das gute Vertrauensverhältnis zwischen 
dem Gremium und der Verwaltung.  
 
Nachfolgend stellt Kämmerer Schreiber den Haushaltsplanentwurf für das Jahr 2017 anhand 
einer PowerPoint-Präsentation vor. Fragen der Gemeinderäte werden vom Vorsitzenden bzw. 
vom Kämmerer umgehend beantwortet. 
 
Gemeinderat Tottmann dankt dem Kämmerer und dessen Stellvertreter für die ausführliche In-
formation und lobt die verständlichen Erläuterungen.  
 
Gemeinderätin Jooß schließt sich ihrem Vorredner an. 
 
Gemeinderat Moser erkundigt sich, ob die Mittel für die Sanierung der Narzissenstraße bei der 
Position Feldweg-Sanierung enthalten sind.  
 
Der Vorsitzende informiert, dass die beabsichtigten Maßnahmen in der Narzissenstraße nicht 
aus den Mitteln der Feldweg-Sanierung finanziert werden. Lediglich die Verbesserung des Wirt-
schaftsweges im weiteren Verlauf der Narzissenstraße fällt unter diese Position. 
 



Anschließend erläutert Kämmerer Schreiber den Wirtschaftsplan des Wasserwerks und stellt die 
investiven Maßnahmen des Vermögensplans vor.  
 
Gemeinderätin Jooß dankt Kämmerer Schreiber in seiner Eigenschaft als Leiter des Wasser-
werks für die geleistete Arbeit. Auch in Zukunft sind alle aufgefordert an vielen Stellen sparsam 
zu wirtschaften.  
 
Der Vorsitzende pflichtet den Ausführungen bei. Ziel wird sein, dass die kurz-, mittel- und lang-
fristigen Investitionen auch nachhaltig sind.  
 
Gemeinderat Möhler schließt sich den Ausführungen seiner Vorredner an. 
   
 
Nachfolgend beschließt der Gemeinderat einstimmig: 
 
Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24. Juli 
2000 (GBl. S. 581) hat der Gemeinderat am 13. Dezember 2016 folgende Haushaltssatzung für 
das Haushaltsjahr 2017 beschlossen: 
 

§ 1 
 

Der Haushaltsplan wird festgesetzt mit  

1. den Einnahmen und Ausgaben von je 20.379.100 € 
  davon  im Verwaltungshaushalt 14.870.100 € 
   im Vermögenshaushalt 5.509.000 € 

2. dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen  
 für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  
 (Kreditermächtigung) von 0 € 

3. dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung von 0 € 
 

§ 2 
 

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 750.000 € 
 

§ 3 
 

Die Hebesätze werden festgesetzt 

1. für die Grundsteuer 
 a) für die land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf  350 v.H.  
 b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf  350 v.H.  
 der Steuermessbeträge; 

2. für die Gewerbesteuer auf 350 v.H. 
 der Steuermessbeträge. 
 
 

§ 4 
 
Nachrichtlich: 
Der Wirtschaftsplan des Wasserwerks Berglen umfasst  
  Einnahmen und Ausgaben in Höhe von je 3.081.000 € 
  davon  im Erfolgsplan 798.100 € 
   im Vermögensplan 2.282.900 € 
 
Verteiler: 1 x Kämmerei 
  1 x Landratsamt (über Kämmerei)   
 



 
 

 

 
 

Verabschiedung der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das 
Haushaltsjahr 2017 und des Wirtschaftsplans des Wasserwerks 

Berglen für das Wirtschaftsjahr 2017 
 
 
Der Verwaltungs- und Finanzausschuss (VFA) wird am 06.12.2016 den Haushaltsplanentwurf 
für das Jahr 2017 beraten. Sollten hierbei noch Änderungen erfolgen, werden diese in einer 
Tischvorlage zusammengefasst. 
 
In der Anlage werden nochmals die „Eckpunkte“ des Haushalts dargestellt. 
 
 
  

 
B e s c h l u s s v o r s c h l a g : 

 
Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24. Juli 
2000 (GBl. S. 581) hat der Gemeinderat am 13. Dezember 2016 folgende Haushaltssatzung für 
das Haushaltsjahr 2017 beschlossen: 
 

§ 1 
 

Der Haushaltsplan wird festgesetzt mit  

1. den Einnahmen und Ausgaben von je 20.379.100 € 
  davon  im Verwaltungshaushalt 14.870.100 € 
   im Vermögenshaushalt 5.509.000 € 

2. dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen  
 für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  
 (Kreditermächtigung) von 0 € 

3. dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung von 0 € 
 

§ 2 
 

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 750.000 € 
 

§ 3 
 

Die Hebesätze werden festgesetzt 

1. für die Grundsteuer 
 a) für die land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf  350 v.H.  
 b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf  350 v.H.  
 der Steuermessbeträge; 

2. für die Gewerbesteuer auf 350 v.H. 
 der Steuermessbeträge. 
 
 
 
 
 

§ 4 

Vorlage für die Sitzung Sitzungsvorlage Az.: 
Gemeinderat SV/253/2016 902.41 

Datum der Sitzung Öffentlichkeitsstatus Beschlussart 
 

13.12.2016 öffentlich Entscheidung 
 
 



 
Nachrichtlich: 
Der Wirtschaftsplan des Wasserwerks Berglen umfasst  
  Einnahmen und Ausgaben in Höhe von je 3.081.000 € 
  davon  im Erfolgsplan 798.100 € 
   im Vermögensplan 2.282.900 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verteiler:   

 
1 x Kämmerei 
1 x Landratsamt (über Kämmerei)   
 

 





















































Niederschrift über die 
Öffentliche Sitzung des Gemeinderates 
der Gemeinde Berglen am 13.12.2016 

 

Anwesend: Bgm. Friedrich und 16 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 17 
Normalzahl: Bgm. Friedrich und 20 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 21 
Entschuldigt :  

 

 Frau Gemeinderätin Ute Aigner  

 Herr Gemeinderat Dieter Beck  

 Herr Gemeinderat Sascha Geck  

 Herr Gemeinderat Oliver Klenk  
 

Unentschuldigt :  
 
 

 

Außerdem anwesend: Gemeindeverwaltung: Frau Gudrun Boschatzke; Frau Regina Eh-
mann; Herr Attila Kisa; Herr Reiner Rabenstein; Herr Daniel Schreiber 
Presse, Zuhörer 

Schriftführer: Michaela Heidenwag 
  

 

 

 
16. Weiteres Vorgehen bzgl. der Geltendmachung von Schadensersatzforde-

rungen gegen das "LKW-Kartell" der Hersteller MAN, Volvo/Renault, Daim-
ler, Iveco und DAF 
 

   

    
In seinem Sachvortrag nimmt der Vorsitzende Bezug auf die Erläuterungen der Sitzungsvorlage 
254/2016, die Bestandteil des Protokolls ist.  
 
Gemeinderat Moser fragt an, ob der letzte Satz des Beschlussantrags rechtlich abgesichert sei. 
 
Der Vorsitzende teilt mit, dass der Gemeindetag das vorgeschlagene Vorgehen explizit empfoh-
len hat.  
 
Zu den Ausführungen von Gemeinderat Scherhaufer führt der Vorsitzende aus, dass der Aus-
schluss des Herstellers von künftigen Ausschreibungen wegen Unzuverlässigkeit seiner Mei-
nung nach einen schärferen Schritt darstellt.  
 
 
Mit 15 Ja-Stimmen, 1 Nein-Stimme und 1 Enthaltung fasst der Gemeinderat folgenden Be-
schluss: 
 
Die Verwaltung wird beauftragt für alle in dem Zeitraum von 1997 bis 2011 beschafften 
Fahrzeuge, die unter die Kriterien des Kartells fallen, die Hersteller zur Abgabe einer Ver-
jährungseinredeverzichtserklärung aufzufordern. 
 
Sollte der Hersteller des Fahrzeugs LF8/6 die Abgabe der Verjährungseinredeverzichtser-
klärung verweigern, d.h. es droht die Verjährung des Schadensersatzanspruches zum 19. 
Januar 2017, wird der Klageweg aufgrund der damit verbundenen hohen Kosten (Rechts-
vertretung, Erstellung Gutachten, usw.) sowie der bestehenden Rechtsunsicherheit nicht 
bestritten. Stattdessen behält es sich die Gemeinde Berglen vor, den Hersteller von künf-
tigen Ausschreibungen auszuschließen. 
 
 
Verteiler: 1 x Kämmerei   
 



 
 

 

 
 

Weiteres Vorgehen bzgl. der Geltendmachung von 
Schadensersatzforderungen gegen das "LKW-Kartell" der Hersteller 

MAN, Volvo/Renault, Daimler, Iveco und DAF 
 
 
Die EU-Kommission hat gegen die LKW-Hersteller MAN, Volvo/Renault, Daimler, Iveco und 
DAF wegen eines Verstoßes gegen EU-Kartellvorschriften am 19.07.2016 eine Geldbuße in 
Höhe von insgesamt 2,927 Mrd. Euro verhängt. Die Hersteller hatten die Verkaufspreise für 
LKW untereinander abgesprochen und zudem Mehrkosten im Zusammenhang mit der Einhal-
tung strengerer Emissionsvorschriften in abgestimmter Form weitergegeben. Das 1997 gegrün-
dete Kartell erstreckte sich auf den gesamten europäischen Wirtschaftsraum und hielt 14 Jahre 
bis 2011. Alle Unternehmen haben ihre Kartellbeteiligung eingeräumt und einem Vergleich zu-
gestimmt. Von dem Beschluss der EU-Kommission betroffen sind insbesondere die Märkte für 
die Herstellung mittelschwerer (Nutzlast zwischen sechs und 16 Tonnen) und schwerer LKW 
(Nutzlast über 16 Tonnen). 
 
Die aktuell drängendste Frage ist die der Verjährung. Da die einschlägigen Regelungen zur 
Verjährung von Kartellschadensersatzansprüchen im Kartellzeitraum von 1997 – 2011 mehr-
fach geändert wurden, ist die Bestimmung der Verjährungsfristen mit rechtlichen Unsicherheiten 
behaftet. Nach den derzeit geltenden Regelungen verjähren Kartellschadensersatzansprüche 
gemäß § 199 Abs. 3 Nr. 1 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) ohne Rücksicht auf die Kenntnis 
oder grob fahrlässige Unkenntnis in zehn Jahren von Ihrer Entstehung. Gemäß § 33 Abs. 5 des 
Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkung (GWB) ist die Verjährung allerdings gehemmt, d.h. 
sie läuft nicht weiter, wenn ein Verfahren einer Kartellbehörde wegen des Kartellverstoßes ein-
geleitet wurde. Die Hemmung endet sechs Monate nach der rechtskräftigen Entscheidung, § 
204 Abs. 2 BGB. 
 
Für Ansprüche, deren Entstehung in den Jahren 1997 bis etwa 2000 anzunehmen ist, muss in 
der Regel von einer Verjährung ausgegangen werden. Da die Entscheidung der Kommission 
noch nicht abschließend vorliegt, ist nicht bekannt, wann die Kommission die Verfahren einge-
leitet hat und welche Auftraggeber von dem Verfahren erfasst werden. Die Verfahrenseinleitung 
lag aber definitiv vor dem 18.01.2011, da an diesem Tag die ersten Durchsuchungen bei den 
Kartellanten durchgeführt wurden. Die Hemmung der Verjährung dauert noch bis sechs Monate 
nach Erlass der rechtskräftigen Entscheidung (19. Juli 2016), also mindestens bis zum 19. Ja-
nuar 2017. 
 
Die Gemeinde Berglen hat in dem genannten Kartellzeitraum folgende Fahrzeuge beschafft: 
 
- 2001: LF8/6 – Fahrgestell Mercedes Benz (7,49 Tonnen), Kaufpreis: 162.198,91 € 

(Fahrgestell: 32.578,31 €; Aufbau und Beladung: 129.620,60 €) 
- 2011: HLF20/16 – Fahrgestell Mercedes Benz (14,5 Tonnen), Kaufpreis: 354.008,69 € 

(Fahrgestell: 92.762,88 €; Aufbau: 162.796,28 €; Beladung: 98.449,53 €) 
- 2011: MAN LKW für den Bauhof (14,1 Tonnen), Kaufpreis: 111.562,50 € 

 
Aus dem Beschaffungsvolumen selbst lässt sich noch kein unmittelbarer Rückschluss auf die 
mögliche Höhe des Schadensersatzes ziehen, da die Höhe des Schadens vom Geschädigten 
im Einzelnen nachgewiesen werden muss, was letztlich nur durch ein ökonometrisches Gutach-
ten möglich ist. 
 
Die Einleitung gerichtlicher Schritte zur Verhinderung der Verjährung ist, zumindest solange die 
Entscheidung der Kommission noch nicht veröffentlicht ist, sehr schwierig, da nicht sicher ist, 

Vorlage für die Sitzung Sitzungsvorlage Az.: 
Gemeinderat SV/254/2016 771.41 

Datum der Sitzung Öffentlichkeitsstatus Beschlussart 
 

13.12.2016 öffentlich Entscheidung 
 
 



gegenüber welchen Unternehmen der betroffenen Unternehmensgruppen man sich auf die Bin-
dungskraft der Kommissionsentscheidung gemäß § 33 Abs. 5 GWB berufen kann. Ebenso ist 
eine Klagebegründung ohne vorherige Begutachtung des möglichen Schadens regelmäßig 
nicht möglich. 
 
Von der Bundesvereinigung der kommunalen Spitzenverbände wird daher empfohlen, die Kar-
tellanten für im Einzelnen genau bezeichnete Kauffälle im Zeitraum von 1997 bis 2011 aufzu-
fordern, eine Verjährungseinredeverzichtserklärung abzugeben. Ein entsprechendes Muster-
schreiben wurde vom bayrischen Gemeinde- und Städtetag entwickelt.  
 
Sollte sich ein Kartellant weigern eine entsprechende Verjährungseinredeverzichtserklärung 
abzugeben, bliebe der Gemeinde Berglen nur der Klageweg.  
 
Die Gefahr der Verjährung besteht aktuell besonders für das LF8/6, das im Jahr 2001 beschafft 
wurde. Ob sich der Schadensersatzanspruch auf das gesamte Fahrzeug oder lediglich auf das 
Fahrgestell bezieht, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch fraglich. Die Verjährung für das HLF20/16 
und den MAN LKW des Bauhofs tritt erst im Jahr 2021 ein. 
 
Für weitere Details wird auf die beigefügten Anlagen verwiesen. 
 
 
  

 
B e s c h l u s s v o r s c h l a g : 

 
Die Verwaltung wird beauftragt für alle in dem Zeitraum von 1997 bis 2011 beschafften 
Fahrzeuge, die unter die Kriterien des Kartells fallen, die Hersteller zur Abgabe einer Ver-
jährungseinredeverzichtserklärung aufzufordern. 
 
Sollte der Hersteller des Fahrzeugs LF8/6 die Abgabe der Verjährungseinredeverzichts-
erklärung verweigern, d.h. es droht die Verjährung des Schadensersatzanspruches zum 
19. Januar 2017, wird der Klageweg aufgrund der damit verbundenen hohen Kosten 
(Rechtsvertretung, Erstellung Gutachten, usw.) sowie der bestehenden Rechtsunsicher-
heit nicht bestritten. Stattdessen behält es sich die Gemeinde Berglen vor, den Hersteller 
von künftigen Ausschreibungen auszuschließen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verteiler:   

 
1 x Kämmerei   
 

 























Niederschrift über die 
Öffentliche Sitzung des Gemeinderates 
der Gemeinde Berglen am 13.12.2016 

 

Anwesend: Bgm. Friedrich und 16 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 17 
Normalzahl: Bgm. Friedrich und 20 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 21 
Entschuldigt :  

 

 Frau Gemeinderätin Ute Aigner  

 Herr Gemeinderat Dieter Beck  

 Herr Gemeinderat Sascha Geck  

 Herr Gemeinderat Oliver Klenk  
 

Unentschuldigt :  
 
 

 

Außerdem anwesend: Gemeindeverwaltung: Frau Gudrun Boschatzke; Frau Regina Eh-
mann; Herr Attila Kisa; Herr Reiner Rabenstein; Herr Daniel Schreiber 
Presse, Zuhörer 

Schriftführer: Michaela Heidenwag 
  

 

 

 
17. Beschlussfassung über die Annahme von Spenden    
    
Der Vorsitzende informiert das Gremium über mehrere bei der Gemeindeverwaltung eingegan-
gene Spenden: 
 
Harald Schenk  Flüchtlinge (Entschädigung für  
    Fahrten mit Flüchtlingen)       80,00 €  
Ute u. Ralf Aigner  Flüchtlinge (Entschädigung für  
    Unterstützung Jobcenter)    100,00 € 
Volksbank Stgt. eG  Renovierung Kirchturm  
    (Erhaltung des Fachwerks)           1.500,00 € 
Volksbank Stgt. eG  Buchprojekt Naturraum Berglen   500,00 € 
Volksbank Stgt. eG  Spende für Seniorentreff    500,00 € 
Daniela Köhler  Sachspende für Flüchtlinge    101,26 € 
 
Der Gemeinderat stimmt der Spendenannahme einstimmig zu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verteiler: 1 x Gemeindekasse 
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